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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Sécurité extérieure

Im Jahr 2016 rückten Dschihad-Reisende wiederholt in den Fokus der Medien. Laut
dem NDB kehrte im Jahr 2016 eine Person nach ihrer Ausreise in ein dschihadistisches
Kampfgebiet in die Schweiz zurück. Dazu kommen mindestens drei Personen, welche
kurz vor bzw. nach ihrer Abreise nach Syrien zum Islamischen Staat (IS) angehalten
wurden. Zudem wurden 2016 laut Medienberichten strafrechtliche Verfahren gegen vier
zurückgekehrte Dschihad-Reisende aufgenommen. Im Fall einer Person wurde das
erste rechtskräftige Urteil wegen einer Dschihad-Reise gesprochen. Zu Beginn des
Jahres 2016 hallte in den Medien überdies die Heimkehr zweier Winterthurer
Jugendlicher aus dem syrischen Kampfgebiet nach. 
Dschihad-Rückkehrende und die Gefahren, die von ihnen ausgehen können, wurden
auch im Lagebericht des NDB und im Bericht zur Sicherheitspolitik des Bundesrats
thematisiert. Insbesondere der Lagebericht des NDB stiess auf grosses mediales
Interesse. In der Pressekonferenz zur Veröffentlichung des NDB-Berichts
prognostizierte Markus Seiler, Direktor des NDB, dass bei den Ausreisen Richtung
dschihadistisches Kampfgebiet ein Plafond erreicht worden sein könnte, während
Dschihad-Rückkehrer und -Rückkehrerinnen eine der relevantesten Bedrohungen für
die Sicherheit der Schweiz darstellten. Letztere könnten laut dem NDB an der Planung
und Durchführung von Attentaten in der Schweiz oder im Ausland beteiligt sein oder
mit ihren Erlebnisberichten neue Mitglieder für den IS rekrutieren. 

Angesichts dieser Geschehnisse waren auch die gesetzlichen Grundlagen zum Umgang
mit potenziellen, ausgereisten oder zurückgekehrten Dschihad-Reisenden Gegenstand
der öffentlichen Debatte. Diskutiert wurden drei Hauptaspekte: die Prävention von
Ausreisen beziehungsweise Einreisen, die strafrechtliche Verurteilung von Ausgereisten
und die Wiedereingliederung von Zurückgekehrten in die Gesellschaft. 
Die Sonntagszeitung erachtete die Lage bezüglich präventiver Massnahmen im
Dezember 2016 als unzureichend. So würden beispielsweise die beiden jungen Männer
aus Genf, welche im Sommer 2016 von der Polizei wegen dschihadistisch motivierter
Ausreise angehalten wurden, zeigen, dass die bestehenden präventiven Strukturen nur
bedingt greifen. Die beiden Männer seien beide bereits zuvor polizeilich bekannt
gewesen und kurz vor ihrer Abreise von der Polizei vorgeladen worden. In beiden Fällen
sei kurz darauf die Ausreise erfolgt. Um solche Ausreisen in dschihadistische
Kampfgebiete zu verhindern, sei laut dem Tages-Anzeiger beispielsweise eine
regelmässige Meldepflicht bei der Polizei oder das Sperren von Reisedokumenten
denkbar. Dabei merkten die Medien jedoch auch an, dass Ausreisesperren Grundrechte
verletzen können und in jedem Fall auch Möglichkeiten für Beschwerden und die
Berücksichtigung individueller Bedingungen der potenziellen Dschihadreisenden
bestehen müssen. 
Im Parlament wurde eine Motion für eine gesetzliche Grundlage für eine Ausreisesperre
für Dschihadisten und Dschihadistinnen abgelehnt. Bundesrätin Sommaruga verwies
dabei aber darauf, dass alternative Präventionsmassnahmen ausgearbeitet würden.
Neben der Ausreise sollte auch die Einreise von Dschihadisten und Dschihadistinnen
verhindert werden. So wurde im Verlauf des Jahres gegen 26 Personen mit Bezug zum
Dschihad ein Einreiseverbot in die Schweiz verhängt. Medial und politisch kontrovers
diskutiert wurde in diesem Zusammenhang die Frage, ob Doppelbürgern und
Doppelbürgerinnen, welche für eine fremde Armee oder eine armeeähnliche,
ideologisch motivierte Gruppierung gekämpft haben, die Schweizer Staatsbürgerschaft
entzogen werden soll.
Die präventive Überwachung und strafrechtliche Verfolgung von Dschihadisten und
Dschihadistinnen rückte im Rahmen der Abstimmung zum neuen
Nachrichtendienstgesetz im September 2016 in den Fokus. Bundesrat Parmelin warb
zum Beispiel an der Pressekonferenz zum Lagebericht des NBD für die Annahme der
Vorlage. Ebenso wurden die Möglichkeiten zur besseren Überwachung von potenziellen
Dschihadisten und Dschihadistinnen wiederholt als Pro-Argument für das
Nachrichtendienstgesetz genannt. Nach der Annahme des Gesetzes an der Urne wurde
die Kompetenz, ausreisende, ausgereiste oder zurückgekehrte Dschihadistinnen und
Dschihadisten verdeckt im Schengener Informationssystem auszuschreiben, zusätzlich
auf das Fedpol ausgeweitet. Das Nachrichtendienstgesetz hatte diese Kompetenz nur
dem NDB erteilt. 

DÉBAT PUBLIC
DATE: 31.12.2016
LENA BALTISSER
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Gegen die tatsächlich zurückgekehrten Dschihadisten und Dschihadistinnen wurde
bisher in jedem Fall ein Strafverfahren eröffnet. Basis dafür war das dringliche
Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen Al-Qaïda, Islamischer Staat sowie
verwandter Organisationen. Erfahrung in der Verurteilung von Dschihadisten und
Dschihadistinnen hatte die Bundesanwaltschaft jedoch fast keine. Während zwar rund
sechzig Verfahren wegen Verstosses gegen das Verbot von Al-Qaïda und IS offen waren,
kam es erst im Juli 2016 zu einer ersten Verurteilung durch das Bundesstrafgericht: Ein
26-Jähriger wurde zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Das Urteil war
laut Le Temps und NZZ wegweisend: Einerseits sei das Verbot der Gruppierungen Al-
Qaïda und IS erstmals angewandt worden. Andererseits wurde der Angeklagte bereits
vor seiner Ausreise in die Türkei verhaftet und in der Folge angeklagt; somit sei die
«deutliche Absicht» – wie sie das Gericht feststellte –, sich in das dschihadistische
Kriegsgebiet zu begeben, ausreichend, um entsprechend dem dringlichen
Bundesgesetz verurteilt zu werden. Trotz dieser ersten Verurteilung eines Dschihad-
Reisenden wurden verschiedene Stimmen für eine Verschärfung und Überarbeitung der
Terrorismusstrafnorm laut, welche das 2018 auslaufende dringliche Bundesgesetz
ablösen sollte.

Neben Prävention und strafrechtlicher Verfolgung nahm der Aspekt der
Resozialisierung der Dschihad-Rückkehrer und -Rückkehrerinnen einen zentralen Platz
in der öffentlichen Debatte ein. So wurden zu Beginn des Jahres in der NZZ «Konzepte
für die Reintegration der Rückkehrer abseits des Strafrechts» gefordert. Für die
gesellschaftliche Wiedereingliederung von Dschihad-Reisenden gebe es gemäss der
NZZ keine ausreichenden interkantonalen und bereichsübergreifenden Strukturen.
Medien, Experten und Expertinnen sowie die operative Koordination TETRA des Fedpol,
welche sich brereichsübergreifend mit dem Tracking von Terroristinnen und
Terroristen befasst, forderten die Schaffung eines schweizweiten Kompetenzzentrums
für die Deradikalisierung und Resozialisierung von Dschihadisten und Dschihadistinnen.
Eine solche Kooperation zwischen Strafbehörden und Fachstellen, die beispielsweise
psychologische oder soziale Betreuungsangebote bieten würde, wurde vorerst aber
nicht eingerichtet. Einzig auf kantonaler Ebene gab es laut der NZZ bereits
verschiedene Fachstellen, die Präventions- und Resozialisierungsarbeit leisteten. 1

Entraide judiciaire

Der Ständerat lehnte die im Vorjahr vom Nationalrat überwiesene Motion Baumann (svp,
TG; Mo. 06.3240) für eine periodische Überprüfung der Berechtigung der Fortführung
der Blockierung von Vermögenswerten im Rahmen der internationalen Rechtshilfe ab.
Er anerkannte zwar das Anliegen als berechtigt, wertete es aber als überholt, da in der
Zeit seit der Einreichung des Vorstosses das Bundesstrafgericht entschieden hatte,
dass solche regelmässigen Überprüfungen durchgeführt werden müssen. Als unnötig
beurteilte die kleine Kammer auch eine im Vorjahr vom Nationalrat überwiesene Motion
seiner WAK (Mo. 06.3005), welche eine genaue Definition der rechtsstaatlichen
Anforderungen an die Gesuchsstaaten bei der internationalen Rechtshilfe verlangte.
Diese Bedingungen seien nach Ansicht des Ständerates sowohl in den nationalen
Gesetzen als auch in den internationalen Abkommen mit genügender Präzision
formuliert. 2

MOTION
DATE: 11.03.2008
HANS HIRTER

Droit pénal

Die linksradikale Zürcher Politikaktivistin Andrea Stauffacher wurde vom
Bundesstrafgericht zu einer 17-monatigen unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Ihr
wurde angelastet, zwischen 2002 und 2007 fünf Sprengstoffanschläge gegen Gebäude
verübt zu haben. 3

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 08.11.2011
NADJA ACKERMANN
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Sécurité intérieure

Der föderalistische Charakter des Justizsystems, welches dem Bund nur bei wenigen
Delikten (im wesentlichen Drogenhandel, Geldfälschung und Sprengstoffanschläge)
eigene Ermittlungsbefugnisse zugesteht, erweist sich oft als Hindernis für eine
wirksame Bekämpfung des organisierten Verbrechens. Bundesrat Koller gab deshalb im
Frühjahr eine Teilrevision des Strafgesetzbuchs in die Vernehmlassung, welche der
Bundesanwaltschaft bei kantons- oder grenzübergreifenden sowie bei komplizierten
Fällen mehr Kompetenzen bei der Ermittlung einräumen möchte. Dieser Vorschlag
wurde mehrheitlich als zu wenig weit gehend beurteilt. Unbestritten war die Kompetenz
der Bundesbehörden, namentlich in den Bereichen der Geldwäscherei und des
organisierten Verbrechens Voruntersuchungen durchzuführen. Als ineffizient und zu
kompliziert wurde hingegen kritisiert, dass danach die gerichtliche Untersuchung
wieder an die Kantone delegiert würde, und nicht die Bundesanwaltschaft die Anklage
vor den Gerichten vertreten kann. Die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der
Schweiz schlug vor, die Bundesanwaltschaft zu einer Untersuchungsbehörde für
bedeutende und grenzüberschreitende Verbrechen auszubauen und sie als Anklägerin
vor einem neuzuschaffenden erstinstanzlichen Bundesstrafgericht antreten zu lassen.
Als längerfristige Lösung wurde diese Idee auch von der Konferenz der kantonalen
Justiz- und Polizeidirektoren unterstützt. Kurzfristig möchten diese, dass die
Bundesanwaltschaft in aussergewöhnlichen Fällen subsidiäre Ermittlungskompetenz
erhält und vor den kantonalen Gerichten als Anklägerin auftreten darf. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 19.11.1996
HANS HIRTER

Im Fall Tinner hatte sich die Bundesanwaltschaft für ein verkürztes Verfahren
entschieden, das eine Vereinbarung zwischen der Anklage und des Angeklagten über die
vorgeworfenen Tatbestände und das Strafmass ermöglichte. Die Bundesanwaltschaft
und die Familie Tinner wurden sich einig. Der Ball liegt zurzeit beim Bundesstrafgericht,
das das Vorgehen noch gutheissen muss.

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 31.12.2011
NADJA ACKERMANN

Mit dem Freispruch einer Nebenfigur wurde 2014 endgültig ein Schlussstrich unter die
Tinner-Affäre gezogen. Der 65-jährige Ingenieur wurde vom Vorwurf der Förderung der
Herstellung von Kernwaffen für das libysche Atomwaffenprogramm vom
Bundesstrafgericht freigesprochen. 5

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 13.11.2014
NADJA ACKERMANN

Institutions et droits populaires

Mandat parlementaire

Die Untersuchung der GPK und einer ihrer Subkommissionen über die Hintergründe der
Entlassung von Bundesanwalt Roschacher beschäftigte das Parlament weiterhin.
Konkret ging es um die Aufhebung der strafrechtlichen Immunität von
Parlamentsmitgliedern. Auf Antrag seiner Rechtskommission hielt der Nationalrat mit
96 zu 75 Stimmen daran fest, die Immunität des SVP-Nationalrats Brunner (SG)
aufzuheben. Gemäss der Kommissionsmehrheit handelte es sich bei der Tat Brunners
um einen derart schweren Fall der Verletzung der Kommissionsvertraulichkeit, dass sie
nicht nur disziplinarisch, sondern auch strafrechtlich geahndet werden soll. Die kleine
Kammer bestätigte aber ihren Entscheid aus dem Vorjahr, Brunners Immunität nicht
aufzuheben und legte damit das Geschäft ad acta. Alt-Bundesrat Blocher (svp, ZH) und
Nationalrat Mörgeli (svp, ZH) ihrerseits hatten Strafanzeige gegen die damaligen
Sprecher der Subkommission der GPK, die Nationalräte Lucrezia Meier-Schatz (cvp, SG)
und Glasson (fdp, FR) und Angestellte der Bundesanwaltschaft eingereicht (09.010). Die
Mehrheit der Rechtskommission des Nationalrats gelangte zum Schluss, dass kein Fall
von Amtsgeheimnisverletzung vorliege und die Immunität nicht aufzuheben sei. Nach
einer sehr animierten Diskussion, in welcher die SVP ihre Vorwürfe wiederholte, GPK-
Mitglieder hätten zusammen mit Angestellten der Bundesanwaltschaft gegen Blocher
komplottiert, trat das Plenum auf das Gesuch um Immunitätsaufhebung nicht ein; nach
der Abstimmung verliess die SVP-Fraktion unter Protest den Saal. Im Ständerat hatte
die Mehrheit der Rechtskommission beantragt, auf das Gesuch einzutreten und die
Immunität nicht aufzuheben. Der Rat selbst folgte aber einem Minderheitsantrag Marty
(fdp, TI), auf das Gesuch gar nicht einzutreten, weil auch eine an einer
Medienorientierung im Auftrag einer Parlamentskommission gemachte Äusserung unter
die absolute Immunität fallen müsse. Die im Parlamentsgesetz in diesem
Zusammenhang enthaltene Bezeichnung „in den Räten und deren Organen“ gemachte
Aussagen, sei deshalb sinngemäss und nicht wortwörtlich auszulegen. Die Klagen gegen

AUTRE
DATE: 10.06.2009
HANS HIRTER
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die Mitarbeiter der Bundesanwaltschaft wurden vom zuständigen Staatsanwalt nicht
weiter verfolgt und eine Beschwerde Blochers gegen diesen Einstellungsentscheid vom
Bundesstrafgericht abgelehnt. 6

Administration judiciare

Im Rahmen der Umsetzung der Justizreform legte der Bundesrat Ende Februar seinen
Entwurf für die Totalrevision der Bundesrechtspflege vor. Damit sollen insbesondere
die gesetzlichen Grundlagen für die Einrichtung eines Bundesstrafgerichts und eines
Bundesverwaltungsgerichts geschaffen werden. Diese hätten als neue erste Instanzen
bei Delikten zu dienen, die unter die Bundesgerichtsbarkeit fallen, und würden damit
dem Bundesgericht eine merkliche Entlastung bringen. Mit dem
Bundesverwaltungsgericht könnten zudem die mehr als zwanzig bestehenden
Rekurskommissionen des Bundes und die Beschwerdedienste der Departemente
aufgehoben werden. Als Wahlbehörde für die Ernennung der an den beiden neuen
Gerichten tätigen Richter schlug der Bundesrat sich selbst vor. Er begründete dies mit
dem Argument, dass das Parlament mit dieser Aufgabe angesichts der grossen Anzahl
der an die beiden neuen Instanzen zu wählenden Richter (10 bis 35 beim Bundesstraf-
und 50-70 beim Bundesverwaltungsgericht) überfordert wäre. Als weitere Massnahme
zur Entlastung des Bundesgerichts schlug die Regierung die Erhöhung der
Streitwertgrenze bei vermögensrechtlichen Auseinandersetzungen in Zivilsachen von
CHF 8'000 auf 40'000 vor. Als organisatorische Neuerung soll ferner das
Versicherungsgericht in Luzern in das Bundesgericht in Lausanne integriert werden,
wobei der Standort Luzern erhalten bleibt. Diese organisatorische Zusammenfassung
wurde sowohl vom Bundesgericht als auch vom Versicherungsgericht als sachlich nicht
opportun und unter dem Gesichtspunkt der Effizienzsteigerung unergiebig abgelehnt.
Formell besteht die Vorlage aus drei neuen Gesetzen (Bundesgerichtsgesetz,
Strafgerichtsgesetz und Verwaltungsgerichtsgesetz), wobei das Bundesgerichtsgesetz
das bisherige Gesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege ersetzt. (Zur
Volksabstimmung über die Justizreform im Rahmen der Revision der Bundesverfassung
siehe hier.) 7

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 28.02.2001
HANS HIRTER

Der Ständerat befasste sich als Erstrat in der Wintersession mit dem Geschäft. Da die
vorberatende Kommission mit dem Antrag, dass der Bundesrat die neuen Richter
wählen soll, überhaupt nicht einverstanden war, hatte sie einen Alternativvorschlag in
Form eines eigenständigen Gesetzes ausgearbeitet. Wahlbehörde für die neuen
Gerichte sollte gleich wie beim Bundesgericht die Vereinigte Bundesversammlung sein.
Um ihr die Arbeit zu erleichtern, sollte jedoch eine von der Bundesversammlung
gewählte Justizkommission, welche sich aus hoch qualifizierten Fachleuten
zusammensetzt, geschaffen werden. Diese hätte zuhanden der parlamentarischen
Richterwahlkommission die Ausschreibungen für vakante Stellen durchzuführen, die
Bewerbungsdossiers zu studieren und Wahlvorschläge zu machen. Zudem würde sie das
Parlament bei der Oberaufsicht über die Bundesgerichte unterstützen. Der Bundesrat
war mit diesem Vorschlag einverstanden, da eine Wahlvorbereitung durch eine
ausserparlamentarische Expertenkommission Gewähr für eine sorgfältige
Kandidatenauswahl biete. Bekämpft wurde der Antrag jedoch von Carlo Schmid (cvp,
AI), der in seinem Rückweisungsantrag vorschlug, auf diese Justizkommission zu
verzichten. Unbestritten sei zwar, dass die Bundesversammlung Wahl- und
Aufsichtsorgan auch für die neuen Gerichte sein soll. Um eine sorgfältige Auswahl der
Richter durch die Bundesversammlung zu gewährleisten, sollte aber gemäss Schmid
nicht eine Fachkommission gebildet, sondern die parlamentarische
Richterwahlkommission mit einem ständigen Sekretariat versehen werden. Seine Kritik
an der Schaffung einer Justizkommission begründete Schmid vor allem damit, dass
dieses Gremium, wegen seiner fachlich prominenten Zusammensetzung und seiner
hohen Legitimation infolge seiner Wahl durch die Bundesversammlung, in der Praxis
nicht Hilfsorgan, sondern eine mächtige eigenständige Institution sein würde. Schmids
Kritik konnte sich mit 22:18 Stimmen durchsetzen, und die vorberatende Kommission
wurde beauftragt, eine Vorlage zur Stärkung der Richterwahlkommission auszuarbeiten.
Bei der Beratung der Schaffung des Bundesstrafgerichts hielt sich der Ständerat
weitgehend an die Regierungsanträge (mit Ausnahme der oben dargestellten Frage des
Wahl- und Oberaufsichtsorgans). Die Beratungen zum Bundesverwaltungsgericht
wurden noch nicht aufgenommen.

Im Herbst lieferte der Bundesrat in einer Zusatzbotschaft auch noch seinen

AUTRE
DATE: 06.12.2001
HANS HIRTER
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Standortentscheid für die neuen Gerichte mit ihren rund 70 resp. 260 Arbeitsplätzen
nach. Er beantragte, das Bundesstrafgericht in Aarau und das
Bundesverwaltungsgericht in Freiburg anzusiedeln. Für Aarau sprach wegen der
erforderlichen häufigen Kontakte zur Bundsanwaltschaft in Bern die zentrale
Verkehrslage; für Freiburg die Tatsache, dass ein Teil des Personals der bisher in Bern
und Lausanne angesiedelten Rekurskommissionen übernommen wird und zudem die
Rekrutierung der gut 50 französischsprachigen Juristen und Juristinnen hier einfacher
sein wird als an einem Standort in der Deutschschweiz. Ursprünglich waren 21 mögliche
Standorte in acht Kantonen (AG, BE, BL, FR, LU, SG, SO und TG) evaluiert worden. In die
engere Auswahl gelangten dann die Städte Aarau, Freiburg, Olten, St. Gallen und
Solothurn (Zur Nichtberücksichtigung des Kantons Solothurn siehe auch die Antwort auf
eine Frage Rudolf Steiner (fdp, SO) (01.5139)). Die von Tessiner Parlamentariern
verlangte Ansiedelung eines der beiden Gerichte im Tessin erachtete der Bundesrat als
nicht sachgemäss, da zu viele Kriterien nicht erfüllt seien. Negativ seien vor allem die zu
periphere Lage sowohl für die meisten Prozessbeteiligten als auch für die
Personalrekrutierung sowie die grosse Distanz zu juristischen Universitätsfakultäten.
Insbesondere das Argument der dezentralen Lage wurde auch gegen den von vielen
Ostschweizer Politikern mit Nachdruck geforderten Standort St. Gallen vorgebracht.
Der Ständerat hat sich in seinen Beratungen in der Wintersession noch nicht zur
Standortfrage geäussert. 8

Zu einem grossen Schlagabtausch regionaler Interessen kam es im Ständerat bei der
Frage des Standorts der beiden neuen Gerichte. Die Kommissionsmehrheit
unterstützte den Vorschlag des Bundesrates (Aarau und Freiburg); eine aus Marty (fdp,
TI), Dettling (fdp, SZ), Schweiger (fdp, ZG) und Slongo (cvp, NW) gebildete Minderheit war
für Bellinzona und St. Gallen. (Zu dieser Minderheit gehörten bezüglich Bellinzona auch
noch Stadler (cvp, UR) und bezüglich St. Gallen Bürgi (svp, TG)).  Die Befürworter dieser
Standorte versuchten einerseits darzulegen, dass bezüglich der vom Bundesrat
angeführten sachlichen Kriterien für die Standortwahl (vor allem Distanz zu den
Bevölkerungszentren und Personalrekrutierung) auch Bellinzona und St. Gallen geeignet
seien. Viel stärker berücksichtigt werden müsse aber das staatspolitische Element einer
Dezentralisierung der eidgenössischen Institutionen, und dieses spreche eindeutig für
Gerichtssitze in der italienischsprachigen Schweiz und der Ostschweiz. Mit jeweils 26:15
Stimmen beschloss der Ständerat, das Bundesstrafgericht in Bellinzona und das
Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen anzusiedeln. Im Nationalrat empfahl die
Kommission ebenfalls, allerdings mit nur knapper Mehrheit, die Standorte Aarau und
Freiburg. Nachdem sich nahezu alle Abgeordnete aus den betroffenen vier Kantonen
für ihre Region eingesetzt hatten, beschloss der Rat mit 123:61 Stimmen, Bellinzona den
Vorzug vor Aarau zu geben. Knapper war der Entscheid beim wesentlich
personalreicheren Bundesverwaltungsgericht. Nachdem Freiburg und St. Gallen je 92
Stimmen auf sich vereinigt hatten, gab die Ratspräsidentin Maury-Pasquier (sp, GE) den
Ausschlag für Freiburg. Da aber der Ständerat auf seinem Entscheid für St. Gallen
beharrte, gab die grosse Kammer mit 95:84 Stimmen nach. Der Ständerat
verabschiedete anschliessend eine Empfehlung Lombardi (cvp, TI) (02.3377), welche
den Bundesrat auffordert, die Bundesverwaltung zu dezentralisieren und dabei vor
allem Freiburg und Aarau zu berücksichtigen. 9

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 19.09.2002
HANS HIRTER

Nach der Rückweisung der bundesrätlichen Vorlage zur Schaffung eines
Bundesstrafgerichts und eines Bundesverwaltungsgerichts durch den Ständerat im
Vorjahr hatte dessen Rechtskommission einen Vorschlag für eine parlamentarische
Gerichtskommission zur Wahlvorbereitung ausgearbeitet. Das Projekt sah vor, dass
diese Kommission bei ihrer Arbeit von einem ständigen Sekretariat und einem
Expertenbeirat unterstützt wird. Letzterer wirkt bei der Wahlvorbereitung für das
Bundesstraf- und das Bundesverwaltungsgericht mit und kann – muss aber nicht – bei
den Bundesgerichtswahlen beigezogen werden. Um den anlässlich der Rückweisung im
Jahr 2001 geäusserten Ängsten vor einem zu grossen Einfluss dieser Experten Rechnung
zu tragen, werden deren Empfehlungen und Evaluationen nicht veröffentlicht. Die
parlamentarische Gerichtskommission selbst setzt sich aus zwölf Mitgliedern des
Nationalrats und fünf des Ständerats zusammen, wobei jede Fraktion Anspruch auf
mindestens einen Sitz hat. Die Oberaufsicht über die Gerichte sollen weiterhin die
Geschäftsprüfungskommissionen und nicht diese neue Gerichtskommission haben.
Diese Vorschläge kamen im Ständerat in der Frühjahrssession gut an. Umstritten war
nur noch die Frage der parlamentarischen Oberaufsicht über die Gerichte. Mit der
Auflage, dass sie ihre Arbeit neu organisieren müssen, wurde diese bei den GPK

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 13.12.2002
HANS HIRTER
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belassen. Der Nationalrat begann im Herbst mit den Beratungen. In der Frage der
Vorbereitung der Richterwahlen war er weitgehend mit dem Ständeratsmodell
einverstanden. Er lehnte es allerdings ab, bereits jetzt über die Schaffung einer
konsultativen Expertenkommission (Beirat) zu entscheiden, da zuerst die Frage der
Organisation der Oberaufsicht über die Bundesgerichte geklärt werden müsse.
Nachdem der Nationalrat in der zweiten Runde einen Kompromissvorschlag der kleinen
Kammer abgelehnt hatte, einen solchen Beirat wenigsten mit einer Kann-Formel zu
ermöglichen, gab der Ständerat nach. Das Gesetz über das Bundesstrafgericht wurde in
der Herbstsession verabschiedet; die neuen Bestimmungen über die Richterwahl in der
Wintersession. 10

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dossier: Anzahl Richterinnen- und Richterstellen an den eidgenössischen Gerichten

Das Parlament ist nicht nur zuständig für die personelle Bestellung der Bundesgerichte,
sondern bestimmt auch, wie viele Stellen für ordentliche oder nebenamtliche
Gerichtspersonen eingerichtet werden sollen. Die Stellenzahl der verschiedenen
Gerichte hat über die Jahre zugenommen. So sassen 1848 am Bundesgericht (BGer) elf
von der Bundesversammlung gewählte Milizrichter (und 11 Ersatzmänner); Ende 2023
waren 16 vollamtliche Bundesrichterinnen und 24 vollamtliche Bundesrichter sowie 17
nebenamtliche Richterinnen und Richter in Lausanne tätig. Ins Bundesstrafgericht
(BStGer), das 2004 seine Tätigkeit aufnahm, wählte die Vereinigte Bundesversammlung
im Jahr 2003 elf Strafrichterinnen und -richter; bis 2023 hat sich diese Zahl verdoppelt
(7 Frauen und 15 Männer); zusätzlich arbeiten 13 nebenamtliche Richterinnen und
Richter am BStGer in Bellinzona. Auch das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) besteht
seit 2004 und wurde zu Beginn mit 72 Richterinnen und Richtern bestückt; eine Zahl,
die sich bis Ende 2023 nur marginal auf 73 erhöht hat (34 Frauen und 39 Männer). Im
Bundespatentgericht (BPatGer) schliesslich – in Funktion seit 2012 – hat die Zahl der
nebenamtlichen Richterinnen und Richtern von 36 auf 41 zugenommen. Auch Ende
2023 sind zwei hauptamtliche Richter im BPatGer tätig.
Hauptgrund für die Erhöhung der Zahl der Richterinnen und Richterstellen war in den
letzten rund 20 Jahren meist derselbe, nämlich die personelle Überlastung aufgrund
einer zunehmenden Anzahl Fälle. Aber auch ganz konkrete und teilweise zeitlich
befristete Anforderungen an die verschiedenen Gerichte können eine vorläufige
Anhebung der Zahl der Gerichtspersonen nach sich ziehen. Beispiele sind hier die
zunehmende Anzahl Asylrechtsbeschwerden aufgrund wachsenden Anzahl Asylgesuche
(z.B. 2009, 2017 und 2023) oder der erhöhte Personalbedarf des BVGer aufgrund der
zunehmenden Zahl an Amtshilfegesuchen aus den USA bei der Aufklärung von
Steuerdelikten von Kunden der UBS. Schliesslich kann auch eine repräsentativere
Verteilung der Stellen entsprechend der Landessprachen bzw. das Risiko von Engpässen
aufgrund einer Untervertretung einzelner Sprachen oder die Schwierigkeit, geeignete
Personen zu finden, Grund für einen Ausbau der Stellen darstellen.

Übersicht
2006: Präzisierung der Zahl der Stellen am BGer (38 ordentliche, 19 nebenamtliche
Stellen; Pa.Iv. 06.400)
2009: BVGer erhält eine italienischsprachige Stelle zur Bewältigung der Pendenzen im
Asylbereich (Pa.Iv. 08.501)
2009: BVGer braucht mehr Personal aufgrund der Amtshilfegesuche aus den USA zur
UBS (Pa.Iv. 09.475)
2011: Festlegung der Zahl der Stellen am BGer (38 voll-, 19 nebenamtliche Stellen; Pa.Iv.
11.400)
2012: Erhöhung der Stellenzahl am BStGer (Pa.Iv. 12.462)
2013: Erhöhung der Zahl Vollzeitstellen am BVGer scheitert am SR (Pa.Iv. 12.425)
2017: Vorübergehende Aufstockung Stellen am BVGer (Pa.Iv. 16.486)
2017: Wahl von drei statt zwei nebenamtlichen Bundespatentrichtern (WG 17.202)
2018: Zusätzliche Richterstelle am BVGer wegen Mehraufwand durch
Nachrichtendienstgesetz (Pa.Iv. 18.422; zurückgezogen) 
2021: Erhöhung der ordentlichen Vollzeitstellen am BStrGer von drei auf vier (Pa.Iv.
21.401)
2022: Erhöhung der Zahl der ordentlichen Bundesrichterinnen und Bundesrichter um
zwei (Pa.Iv. 22.427)

AUTRE
DATE: 22.06.2006
MARC BÜHLMANN
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2023: Zusätzliche nebenamtliche Stelle italienischer Sprache am BStGer (Pa.Iv. 23.431)
2023: Vollzeitstellen am BVGer vorübergehend anheben (Pa. Iv. 23.449)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nach sehr kritischen Artikeln in den Medien über die Ermittlungsmethoden von
Bundesanwalt Valentin Roschacher geriet dieser unter massiven Druck. Bundesrat
Blocher ordnete aufgrund dieser Berichte am 5. Juni eine ausserordentliche
Untersuchung an. Diese konzentriere sich auf führungstechnische, finanzielle und
organisatorische Fragen, für deren Kontrolle nach geltender Ordnung das EJPD
zuständig ist. Das Bundesstrafgericht als Kontrollinstanz für inhaltliche Belange leitete
gleichzeitig eine fachliche Überprüfung der Arbeit der Bundesanwaltschaft ein. Diese
Analysen konstatierten strukturelle und organisatorische Mängel, hingegen keine
Verfehlungen der Bundesanwaltschaft und ihres Leiters. Anfang Juli erklärte
Roschacher seinen Rücktritt auf Ende Jahr; die operative Führung gab er sofort ab. (Zu
den Untersuchungen von Bundesrat Blocher siehe auch die Frage Vischer (gp, ZH)
(06.5121) und die Interpellation Baumann (svp, TG) (06.3154)). 11

AUTRE
DATE: 29.09.2006
HANS HIRTER

Das Parlament hiess eine Änderung der Verordnung über die Richterlöhne
oppositionslos gut (06.016). Gegen Jahresende unterbreitete der Bundesrat dem
Parlament auch noch eine Verordnung über die Taggelder und Reisespesen der
nebenamtlichen Bundesrichter (diese sind nicht fix besoldet) zur Genehmigung. 12

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 06.10.2006
HANS HIRTER

Der im Sommer 2006 erfolgte Rücktritt von Bundesanwalt Valentin Roschacher hatte
die GPK des Nationalrats veranlasst, eine Untersuchung über die Umstände dieser
Demission durchzuführen. Der am 5. September des Berichtsjahres präsentierte
Bericht stellte fest, dass Bundesrat Blocher bei der Auflösung des Arbeitsverhältnisses
seine Kompetenzen überschritten habe, namentlich was die Ausrichtung einer
Abgangsentschädigung betreffe. Indem er sich mit einem Vertreter des
Bundesstrafgerichts, das die fachliche Aufsicht über den Bundesanwalt ausübt, über
die Durchführung einer Überprüfung von Roschachers Amtstätigkeit abgesprochen
habe, habe er überdies die Gewaltentrennung nicht beachtet. Und drittens habe
Blocher unzulässig in die Kompetenzen des Bundesanwalts eingegriffen, als er ihm in
einem Fall die Durchführung einer Medienkonferenz untersagte. Viel mehr Aufsehen als
diese Vorwürfe erregten aber die Äusserungen von Lucrezia Meier-Schatz (cvp, SG),
Präsidentin einer von der GPK gebildeten Subkommission. Sie stellte Dokumente vor,
die beweisen sollten, dass der Abgang von Roschacher von langer Hand geplant
gewesen sei. Neben einem Bankier namens Oskar Holenweger, gegen den die
Bundesanwaltschaft ermittelte, seien daran Journalisten und Politiker und eventuell
sogar Bundesrat Blocher selbst beteiligt gewesen. Die Subkommission schloss dies aus
Notizen und der Skizze eines Terminplans, welche bei Holenweger von der Polizei
beschlagnahmt worden waren, und die den zeitlichen Ablauf der Untersuchungen,
politischen Interventionen, Medienenartikel und Massnahmen gegen den Bundesanwalt
enthielten. Gemäss Holenweger handelte es sich dabei allerdings nicht um einen im
voraus erstellten Aktionsplan, sondern um private Aufzeichnungen, deren Einträge er
als persönliche Gedächtnisstütze jeweils nach den Ereignissen gemacht habe.

Die SVP bezeichnete diesen GPK-Subkommissions-Bericht als „Putschversuch gegen
Bundesrat Blocher“ (so lautete der Titel der dazu im Nationalrat eingereichten
Interpellation; 07.3573). Die Originale der von der GPK-Subkommission als
kompromittierend beurteilten Dokumente hatte sich die SVP bei Holenweger beschafft,
veröffentlicht und als irrelevant bezeichnet. Die SVP integrierte ihren Protest sofort in
ihre kurz vorher gestartete, auf Bundesrat Blocher zentrierte neue Inseratekampagne zu
den Nationalratswahlen. 13

RAPPORT
DATE: 12.09.2007
HANS HIRTER

Der Ständerat behandelte in der Sommersession die im Vorjahr vom Bundesrat
vorgeschlagene Anpassung der Bestimmungen über die Strafbehörden des Bundes an
die neue schweizerische Strafprozessordnung. Er stellte sich dabei gegen die von der
Regierung angestrebte Wahl und Überwachung der Bundesanwaltschaft durch den
Bundesrat. Damit dieser Bundesanwalt über eine unabhängige Stellung verfügt, sollen er
und seine Ersatzleute vom Parlament gewählt und von einer Fachaufsichtskommission
überwacht werden. Dieses Aufsichtsgremium soll sich aus je einem Richter des

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 10.12.2009
HANS HIRTER
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Bundesgerichts und des Bundesstrafgerichts, zwei praktizierenden Anwälten und drei
Fachleuten, die weder Richter noch Anwälte sind, zusammensetzen. Die
Rechtskommission des Nationalrats übernahm diese Regelung. Sie scheiterte in der
Wintersession im Plenum aber am Widerstand der SVP, der CVP und der BDP, welche
dagegen ins Feld führten, dass durch die Parlamentswahl des Bundesanwalts diese
Funktion zu sehr von der Politik abhängig werde, und dass die Rolle und Stellung des
Aufsichtsgremiums unklar sei. Der Nationalrat beschloss ferner die Schaffung einer
vollwertigen Rekursinstanz für Urteile des Bundesstrafgerichts. Zuständig für diese
nicht bloss formale, sondern auch materielle Überprüfung soll das Bundesgericht
sein. 14

Ende Oktober begann der Bau des Bundesstrafgerichts in Bellinzona. Es soll dort seinen
definitiven Sitz erhalten und 2013 aus dem Provisorium in der Tessiner Hauptstadt
umziehen. Zudem wurde im Herbst auch der Rohbau des Bundesverwaltungsgerichts
in St. Gallen abgeschlossen. 15

AUTRE
DATE: 30.10.2010
MARC BÜHLMANN

Gerügt wurde die Bundesanwaltschaft auch im so genannten Hells-Angels-Prozess. Im
April 2004 kam es zu einer spektakulären Polizeiaktion gegen den Motorradclub, der
unter Verdacht geraten war, eine kriminelle Vereinigung zu sein. Zwar wurde im
Berichtsjahr ein Mitglied der Hells Angels vom Bundesstrafgericht angeklagt, aber nicht
wegen des ursprünglichen Verdachts der Bundesanwaltschaft, sondern aufgrund eines
Drogendeliktes. Der Bundesstrafrichter kritisierte die Bundesanwaltschaft, sie hätte viel
zu lange gebraucht, um den Fall aufzuarbeiten und das Beschleunigungsgebot verletzt.
Im Oktober musste der Prozess aufgrund unvollständiger Beweismittel sogar vertagt
werden. 16

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 18.10.2011
MARC BÜHLMANN

2003 hatte die Bundesanwaltschaft ein Verfahren gegen den Bankier Oskar Holenweger
wegen Verdachts auf Wäsche von Drogengeldern eingeleitet. 2010 hatte sie dann
schliesslich Klage eingereicht. Der Fall sollte zum Verhängnis gleich für zwei
Bundesanwälte werden. Der Rücktritt von Valentin Roschacher im Jahr 2006 und
insbesondere die Nichtwiederwahl von Erwin Beyeler im Berichtsjahr waren
unmittelbar mit dem Fall Holenweger verknüpft. Im April 2011 hatte das
Bundesstrafgericht Holenweger frei gesprochen und die Anklagepunkte der
Bundesanwaltschaft allesamt demontiert. Der Freispruch wurde in der Presse denn
auch als Debakel für Beyeler interpretiert. Der Freispruch war Wasser auf die Mühlen
der SVP, die mutmasste, dass die Abwahl Christoph Blochers aus dem Bundesrat 2007
ebenfalls mit dem Fall Holenweger zu tun gehabt haben musste. Blocher war damals
vorgeworfen worden, in ein Komplott gegen den damaligen Bundesanwalt Roschacher
verwickelt gewesen zu sei. Mit dem Freispruch Holenwegers erwiesen sich diese
Vorwürfe jedoch als haltlos. Ende November kam auch die
Geschäftsprüfungskommission des Parlaments zum Schluss, dass der ehemalige
Bundesrat nicht an einem Komplott gegen den ehemaligen Bundesanwalt beteiligt
gewesen war. 17

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 03.12.2011
MARC BÜHLMANN

Die Rechtskommission des Ständerates (RK-SR) stimmte im Berichtsjahr einer
parlamentarischen Initiative ihrer Schwesterkommission zu, mit der auf Begehren des
Bundesstrafgerichtes das Strafbehördenorganisationsgesetz geändert werden soll. Neu
soll das Bundesstrafgericht Vizepräsidien einrichten und über wichtige Fälle mit drei
Richterinnen und Richtern urteilen können. Der geplante Revisionsentwurf lag im
Berichtjahr noch nicht vor. 18

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 23.08.2012
MARC BÜHLMANN

Die Richterstellen des Bundesstrafgerichts waren Gegenstand eines Vorstosses der
Rechtskommissionen beider Kammern. Der parlamentarischen Initiative der RK-SR,
zwei Verordnungen auszuarbeiten, mit denen erstens die Zahl der nebenamtlichen
Richterstellen am höchsten Strafgericht auf höchstens drei festgelegt und zweitens die
Entschädigung der nebenamtlichen Richter und Richterinnen entsprechend der
Bestimmungen für nebenamtliche Richterstellen am Bundesgericht geregelt werden
soll, gaben beide Kommissionen ihre Zustimmung. Die beiden bereits vorliegenden
Verordnungen wurden vom Bundesrat grundsätzlich begrüsst, von den Räten im
Berichtsjahr jedoch noch nicht behandelt.

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 12.10.2012
MARC BÜHLMANN
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In der Herbstsession wählte die Vereinigte Bundesversammlung Daniel Kipfer Fasciati
und Jean-Luc Bacher zum Präsidenten und Vizepräsidenten des Bundesstrafgerichts.
Es handelte sich dabei um Routine-Wahlen; Kipfer Fasciati war bis anhin Vizepräsident
und sollte für 2014/2015 die Leitung übernehmen. Im November des Berichtjahres
konnte zudem der neue Sitz des Bundestrafgerichtes in Bellinzona bezogen werden. 19

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 25.09.2013
MARC BÜHLMANN

Die im Vorjahr von beiden Rechtskommissionen per parlamentarische Initiative
angeregten Verordnungen zur Anzahl Richterstellen und zur Entschädigung der
nebenamtlichen Richterinnen und Richter am Bundesstrafgericht wurden im
Berichtjahr in den Räten ohne Debatte und einstimmig angenommen. In Zukunft sollen
höchsten 16 voll- und 3 nebenamtlich tätige Bundesstrafrichterinnen und -richter tätig
sein und die Höhe der Vergütungen denjenigen am Bundesgericht angepasst werden. 20

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 27.11.2013
MARC BÜHLMANN

2013 hatte das Parlament die gesetzliche Grundlage für die Wahl von höchstens drei
Richterinnen oder Richtern im Nebenamt für das Bundesstrafgericht geschaffen. Die
erste dieser Stellen wurde 2014 besetzt. Das neue Mitglied soll insbesondere bei
italienischsprachigen Verfahren zum Einsatz kommen und die lediglich zwei
italienischsprachigen vollamtlichen Richter bei Ausstandsproblemen ersetzen. Das
Parlament wählte Claudia Solcà (cvp) mit 170 von 209 eingelangten Wahlzetteln in dieses
Amt. 33 Zettel blieben leer und 6 Stimmen fielen auf Verschiedene. Parteipolitische
Überlegungen hätten laut der Gerichtskommission bei der Besetzung keine Rolle
gespielt, da die neue Richterin auch nur selten zum Einsatz kommen werde. Auf die
Ausschreibung hatten sich lediglich zwei Personen gemeldet. 21

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 18.06.2014
MARC BÜHLMANN

Laut Geschäftsbericht 2014 des Bundesgerichtes wurden die Gerichte im Jahr 2014
mit etwas weniger neuen Fällen (total 7'702 Fälle) belastet als im Vorjahr (7'918). Weil
gleichzeitig weniger Fälle (7'563) erledigt werden konnten als noch 2013 (7'876) stiegen
die Pendenzen gegenüber dem Vorjahr um 139 Fälle auf 2'650 leicht an. Die
durchschnittliche Dauer eines Prozesses lag unverändert bei 131 Tagen. Bei elf Fällen
hatte die Erledigung mehr als zwei Jahre gedauert. Der Bericht erwähnte auch die Zahl
der Beschwerden gegen die Schweiz beim Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR). Im Vergleich zu 2013 hatte diese Zahl von 514 auf 292
abgenommen. 2014 hatte der EGMR 386 Entscheide gefällt, davon 18 Urteile. In neun
Fällen - diese Zahl blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert - hatte das
internationale Gericht eine Verletzung der Menschenrechtskonvention festgestellt. Das
Bundesgericht hatte 2014 zudem einige Vorschläge für eine Revision des
Bundesgerichtsgesetzes angeregt, die im EJPD bearbeitet werden. Ziel ist nach wie vor
eine Entlastung des obersten Gerichtes von Bagatellfällen. 
Corina Eichenberger-Walther (fdp, AG) im Nationalrat bzw. Martin Schmid (fdp, GR) im
Ständerat wies als KommissionssprecherIn darauf hin, dass sich die GPK-
Subkommission dem Thema individuelle Erledigungsstatistik angenommen habe. Ab und
zu werde der Wunsch nach einer Überprüfung der Effizienz der einzelnen
Bundesrichterinnen und Bundesrichter laut. Zwar zeigten anonymisierte Zahlen eine
grosse Diskrepanz in der Anzahl Mitwirkungen bei Entscheiden, dies liesse sich aber
aufgrund der Schwere der Fälle erklären. Beide lobten die Arbeit der Gerichte und
wiesen darauf hin, dass der Umstand, dass die Geschäftsführung der obersten
Justizbehörden kaum medial beleuchtet werde, ein sehr gutes Zeichen sei. In beiden
Kammern wurde der Bericht denn auch ohne Diskussion zur Kenntnis genommen. 22

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 10.06.2015
MARC BÜHLMANN

Alle 18 ordentlichen Richterinnen und Richter des Bundesstrafgerichtes stellten sich für
die neue Amtsperiode 2016 bis 2021 wieder zur Verfügung. Da nichts dagegen sprach,
empfahl die GK deren Wiederwahl. Dieser Empfehlung kam die Vereinigte
Bundesversammlung in der Sommersession 2015 bei der Gesamterneuerung des
Bundesstrafgerichtes nach. Das Bundesstrafgericht setzt sich für die Amtsperiode 2016
bis 2021 entsprechend aus fünf SVP-RichterInnen (Emmanuel Hochstrasser, 207
Stimmen; Sylvia Frei-Hasler, 214 Stimmen; Cornelia Cova, 214 Stimmen; Patrick Robert-
Nicoud, 213 Stimmen; Stephan Blättler, 213 Stimmen), vier VertreterInnen der FDP (Tito
Ponti, 214 Stimmen; Jean-Luc Bacher, 214 Stimmen; Giuseppe Muschietti, 214 Stimmen;
Joséphine Contu, 214 Stimmen), vier RichterInnen der SP (Walter Wüthrich, 212
Stimmen; Miriam Forni, 212 Stimmen; Giorgio Bomio-Giovanascini, 210 Stimmen; Roy
Garré, 211 Stimmen), drei Juristen der CVP (Peter Popp, 214 Stimmen; Andreas J. Keller,

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 17.06.2015
MARC BÜHLMANN
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214 Stimmen; David Glassey, 213 Stimmen) sowie zwei Angehörigen der Grünen (Nathalie
Zufferey Franciolli, 209 Stimmen; Daniel Kipfer Fasciati, 212 Stimmen) zusammen.
Ebenfalls wiedergewählt wurde die nebenamtliche Richterin Claudia Solcà (mit 214
Stimmen), die der CVP angehört. 23

Präsident und Vizepräsident des Bundesstrafgerichts werden auf Vorschlag des
Gesamtgerichtes von der Bundesversammlung aus den ordentlichen
Bundesstrafrichterinnen und -richtern jeweils für zwei Jahre gewählt. Der bisherige
Präsident, Daniel Kipfer Fasciati (gp), wurde für weitere zwei Jahre gewählt. Diese
Wiederwahl ist einmal möglich. Zum neuen Vizepräsidenten wählte die vereinigte
Bundesversammlung in der Herbstsession Tito Ponti (fdp). Kipfer Fasciati erhielt 180
Stimmen von den 191 eingelangten Wahlzetteln. Sechs waren leer eingelegt worden und
auf fünf Wahlzetteln wurden andere amtierende Richter für das Präsidium
vorgeschlagen. Ponti erhielt 187 Stimmen. Bei ihm waren von den eingelangten 191
Wahlzetteln vier leer. 24

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 23.09.2015
MARC BÜHLMANN

Die Zusammensetzung der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA)
wurde 2010 mit der Organisation der Strafbehörden geregelt. Die AB-BA, die 2014 vom
Parlament neu bestellt wurde, setzt sich zusammen aus je einem Richter des
Bundesgerichts und des Bundesstrafgerichts, zwei praktizierenden Anwälten und drei
Fachpersonen, die weder Richter noch Anwälte sein dürfen. Mit einer
parlamentarischen Initiative will die RK-SR durch eine Änderung der
Unvereinbarkeitsbestimmungen diese Zusammensetzung steuern. Weil in diesen
Bestimmungen (noch) geregelt ist, dass die Anwältinnen und Anwälte, die in der AB-BA
einsitzen, nicht als Parteivertung vor den Strafbehörden des Bundes auftreten dürfen,
bewerben sich in der Regel keine auf Strafrecht spezialisierten Anwältinnen oder
Anwälte für einen Sitz in der Aufsichtsbehörde. Damit entgeht dieser aber praktische
Fachkenntnis im Gebiet der Strafverfolgung. Mit der angestrebten Änderung der
Bestimmungen zu den Unvereinbarkeiten soll dies verhindert werden. Dem Beschluss
der RK-SR im August 2015, eine Vorlage auszuarbeiten, stimmte die RK-NR noch im
Oktober des gleichen Jahres einstimmig zu. 25

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 22.10.2015
MARC BÜHLMANN

Um zu verhindern, dass neu gewählte Richterinnen und Richter am Bundesstraf-,
Bundespatent- und Bundesverwaltungsgericht eine höhere Entlohnung erhalten als ihre
gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen, die bereits ein entsprechendes Richteramt
bekleiden, beschloss die RK-NR eine Anpassung der Richterverordnung. Um die
Kohärenz des Lohnsystems zu sichern, müsse verhindert werden, dass länger im Amt
tätige Richterinnen und Richter weniger verdienen, als frisch angestellte. Mit der
Revision soll deshalb die Festlegung des Anfangslohns und die jährliche Lohnerhöhung
angepasst werden. Dem Beschluss der RK-NR, eine entsprechende Initiative
auszuarbeiten, stimmte die RK-SR Anfang Februar 2016 zu. 26

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 02.02.2016
MARC BÜHLMANN

Laut Geschäftsbericht 2015 des Bundesgerichts ist das Geschäftsaufkommen im Jahr
2015 in allen vier nationalen Gerichten erneut angestiegen: 
Beim Bundesgericht wurden im Berichtsjahr 7'853 neue Beschwerden eingereicht, was
einer Zunahme von 148 Fällen entspricht. Allerdings hat auch die Zahl der Erledigungen
auf 7'695 Fälle zugenommen (+132 Fälle im Vergleich zu 2014). Im Bericht wird eine
durchschnittliche Prozessdauer von 134 Tagen angegeben (2014: 131 Tage). Die auf 2016
verschobenen Pendenzen sind im Vergleich zum Vorjahr (2'653 Fälle) erneut
angestiegen und umfassen 2'811 Fälle. In seinem Bericht wies das Bundesgericht auch
die beim EGMR gegen die Schweiz eingereichten und behandelten Beschwerden aus.
2015 wurden dort 318 Beschwerden eingereicht (2014: 292 Beschwerden) und der
Gerichtshof hatte 331 Entscheidungen betreffend die Schweiz gefällt, wovon 10 Urteile
ergingen und in drei Fällen eine Verletzung der Menschenrechtskonvention durch die
Schweiz festgestellt wurde (Vorjahr: 9 Verletzungen). 
Auch das Bundesstrafgericht wies eine leichte Zunahme an Geschäften und Pendenzen
aus. Allerdings gilt dies insbesondere für die Strafkammer. In der Beschwerdekammer
konnten die Pendenzen im Jahr 2015 hingegen abgebaut werden. Im Bericht wurde die
sehr unterschiedliche Arbeitsbelastung zwischen den einzelnen Sprachen
angesprochen. Es sei für ein kleines Gericht eine grosse Herausforderung, alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichmässig zu belasten. 

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 15.06.2016
MARC BÜHLMANN
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Im Bundesverwaltungsgericht hatten 2015 die Fälle im Asylrecht (Abteilungen IV und V)
sehr stark, von 4'831 auf 5'661 Eingänge, zugenommen. Gleichzeitig wurde die
Erledigung der Fälle in diesem Bereich – bei gleichbleibender durchschnittlicher
Verfahrensdauer von 100 Tagen – deutlich gesteigert (von 4'163 auf 5'015). 
In allen Abteilungen zusammen wurden 8'465 neue Eingänge verzeichnet, was im
Vergleich zu 2014 einem Plus von 857 Fällen entspricht. Insgesamt betrug die
Verfahrensdauer eines Falles vor Bundesverwaltungsgericht noch 182 Tage, war also
wesentlich kürzer als noch 2014 (200 Tage). 
Das Bundespatentgericht regelt seit 2012 zivilrechtliche Streitigkeiten über Patente.
Für die jeweiligen ordentlichen Verfahren – 2015 wurden 19 neu eingereicht (2014: 15)
und 19 erledigt (2014: 20) – werden nebenamtliche juristische und technische
Fachrichter eingesetzt, was dazu beiträgt, dass die Verfahren kostengünstig und zügig
erledigt werden und häufig in einem Vergleich enden, wie im Bericht vermerkt wurde. 
Die Räte nahmen in der Sommersession 2016 Kenntnis vom Bericht und hiessen den
entsprechenden Bundesbeschluss gut. In seinem Plädoyer in beiden Kammern wies
Gerichtspräsident Gilbert Kolly insbesondere auf die stetig zunehmende Arbeitslast hin
und die damit verbundene Notwendigkeit einer Stärkung der eidgenössischen Gerichte.
Die laufende Reform des Bundesgesetzes über das Bundesgericht gehe diesbezüglich in
die richtige Richtung, genüge wahrscheinlich aber noch nicht. 27

Weil mit Peter Popp (cvp) und Walter Wüthrich (sp) per Ende 2016 zwei
Bundesstrafrichter das Pensionierungsalter erreichten, stand in der Sommersession die
Wahl zweier Bundesstrafrichter an. Die Gerichtskommission (GK) hatte auf ihre
Ausschreibung 18 Bewerbungen erhalten (14 Männer und 4 Frauen), aus denen sie zwei
Kandidaten auswählte und zur Wahl empfahl. Sowohl Stefan Heimgartner als auch
Martin Stupf sind deutschsprachig und gehören der CVP an. Während die Sprache den
Bedürfnissen des Bundesstrafgerichtes (BStGer) entspreche, sei auch die
Parteizugehörigkeit gerechtfertigt – so die GK: Zu den momentan am BStGer
untervertretenen Parteien gehöre neben der SVP (-0.71 Stellen), der SP (-1.08 Stellen),
der BDP (-0.52 Stellen) und der GLP (-0.46 Stellen) eben vor allem auch die CVP (-1.00
Stellen).
Die Vereinigte Bundesversammlung bestätigte beide und von allen Fraktionen
unterstützte Kandidaten diskussionslos. Auf den 202 eingelangten Wahlzetteln stand
190 Mal der Name Stefan Heimgartner und 197 Mal der Name Martin Stupf. 28

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 15.06.2016
MARC BÜHLMANN

Seit der Inkrafttretung der Verordnung zur Anzahl Richterstellen am Bundesstrafgericht
im Jahr 2013 besteht die Möglichkeit, nebenamtliche Strafrichterinnen und Strafrichter
zu wählen. Von dieser Möglichkeit hatte das BStGer via die Wahl eines
italienischsprachigen nebenamtlichen Richters durch die Vereinigte
Bundesversammlung bereits 2014 Gebrauch gemacht. Schon damals war die Wahl damit
begründet worden, dass ein nebenamtlicher Richter oder eine nebenamtliche Richterin
nicht die hauptamtlichen Richterinnen und Richter entlasten, sondern nur dann zum
Einsatz kommen soll, wenn der Spruchkörper aufgrund von Ausstandsregeln nicht
zusammengesetzt werden kann. Das BStGer machte geltend, dass diese Gefahr nicht
nur für die Italienisch sprechenden, sondern auch für die französischsprachigen
Richterinnen und Richter bestehe. Zudem seien die Richterinnen und Richter mit
Hauptsprache Deutsch teilweise von sehr umfangreichen Verfahren absorbiert, was
deren Abkömmlichkeit negativ beeinträchtige. Die GK betonte in ihrem Bericht zur
Wahl zweier nebenamtlicher Bundesstrafrichter mit französischer und deutscher
Hauptsprache, dass diese nur sehr selten zum Einsatz kommen werden. Auf ihre
Stellenausschreibung hatten sich insgesamt 13 Personen beworben (10 Männer, 3
Frauen). Weil sich auf die französischsprachige Stelle nur drei Personen und für beide
Stellen insgesamt nur wenig Frauen beworben hatten, wurde die französische Stelle ein
weiteres Mal ausgeschrieben, worauf sich ein weiterer Bewerber und eine Bewerberin
meldeten.
Anders als bei der Besetzung der italienischsprachigen Stelle im Jahr 2014 führte die GK
bei der anstehenden Besetzung auch parteipolitische Überlegungen ins Feld: Mit
Andrea Blum (svp) für die deutschsprachige und Bertrand Perrin (fdp) für die
französischsprachige Stelle würden zwei Personen empfohlen, die die Untervertretung
von SVP (-0.90 Stellen) und FDP (-0.56 Stellen) abmilderten. Lediglich die SP (-0.67
Stellen) hätte ebenfalls einen Anspruch. Mit der Wahl einer Frau und eines Mannes
würde auch der Geschlechtergerechtigkeit Genüge getan. 
Alle Fraktionen unterstützten die Auswahl, und die neue nebenamtliche Strafrichterin
und der neue nebenamtliche Strafrichter wurden entsprechend mit 172 von 201 (Blum)

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 15.06.2016
MARC BÜHLMANN
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bzw. 195 von 201 gültigen Stimmen gewählt. Der Unterschied der Stimmenzahl dürfte
sich mit der Parteifarbe von Andrea Blum erklären lassen. 29

Im Juni 2016 kam der Bundesrat der Aufforderung der beiden Kammern nach und legte
eine Zusatzbotschaft zur Revision des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vor. Die
Regierung unterbreitete zwei Vorlagen: Mit einer Änderung des
Strafbehördenorganisationsgesetzes (StBOG) soll eine Berufungskammer am
Bundesstrafgericht eingerichtet werden. Damit soll ermöglicht werden, dass Urteile von
Vorinstanzen auch inhaltlich (tatsächlich) und nicht nur rechtlich überprüft werden
können. Zudem werden mit der ersten Vorlage auch Vizepräsidien für alle Kammern des
Bundesstrafgerichtes eingeführt – eine Forderung, die auf eine 2012 überwiesene
parlamentarische Initiative (12.426) zurückging. Die zweite Vorlage umfasste
Änderungen von Verordnungen, mit denen das StBOG umgesetzt und die erste Vorlage
adaptiert werden soll. Damit folgte die Regierung dem Anliegen der Räte und
insbesondere dem Vorschlag der Präsidien von Bundesstraf- und Bundesgericht. In der
ständerätlichen Debatte hob Bundesrätin Simonetta Sommaruga hervor, dass mit der
Vorlage das gleiche Rechtsmittelsystem geschaffen werde, wie es in den Kantonen
bereits vorherrsche. Die Kantonsvertreterinnen und -vertreter hiessen die beiden
Vorlagen denn auch einstimmig und ohne Enthaltungen gut. Der ursprüngliche Entwurf
sowie die für die Gesetzesänderung verantwortliche Motion Janiak (sp, BL) (10.3138)
wurden gleichzeitig abgeschrieben. 30

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 07.12.2016
MARC BÜHLMANN

Nachdem der Bundesrat Mitte 2016 seine Zusatzbotschaft zur Revision des
Bundesgesetzes über das Bundesgericht vorgelegt hatte, mit der unter anderem auch
Vizepräsidien für alle Kammern des Bundesstrafgerichtes eingerichtet werden sollen,
wurde die parlamentarische Initiative Anfang Februar 2017 zurückgezogen. Die RK-NR
pochte allerdings in ihrer Medienmitteilung darauf, dass das Anliegen auch wirklich
aufgenommen wird. 31

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 02.02.2017
MARC BÜHLMANN

Die RK-NR entschloss sich mit 16 zu 9 Stimmen dem Ständerat zu folgen und empfahl,
der Schaffung einer Berufungskammer am Bundesstrafgericht sowie der Einrichtung
von Vizepräsidien in allen Kammern des Bundesstrafgerichtes zuzustimmen. Letzteres
geht auf eine parlamentarische Initiative der RK-NR selber zurück. Der Schutz der
Rechtssuchenden könne damit verstärkt werden. Eine Kommissionsminderheit
beantragte Nichteintreten. Als Spezialgericht brauche das Bundesstrafgericht keine
Berufungskammer. Mit der Einrichtung einer solchen Kammer werden bis zu zehn neue
nebenamtliche Richterinnen und Richter benötigt, was zusätzlich eine Änderung der
Richterverordnung bedingen würde. Hier äusserte ein Teil der Kommission Bedenken
wegen fehlender juristischer Unabhängigkeit, weil sich die Berufungsrichterinnen und
-richter im gleichen Gebäude befänden wie ihre erstinstanzlichen Kolleginnen und
Kollegen. 
Das Geschäft zur  Revision des Bundesgesetzes über das Bundesgericht kam in der
Frühlingssession in Form von zwei Vorlagen in den Nationalrat. Der Antrag der SVP-
Fraktion und der Kommissionsminderheit auf Nichteintreten wurde deutlich verworfen.
Die SVP wollte vergeblich geltend machen, dass es keine neue Kammer brauche, weil
heute schon die – günstigere – Lösung bestehe, einen Sachverhalt nachträglich neu
abklären zu lassen. Dafür reiche das Bundesgericht und es brauche keine zweite Instanz
im Bundesstrafgericht. Nach der Eintretensdebatte wurden beide Vorlagen in der
Gesamtabstimmung deutlich und jeweils nur mit Opposition der SVP angenommen.
Gleichzeitig schrieb die grosse Kammer die ursprüngliche, 2015 an den Bundesrat
zurückgewiesene Vorlage ab. 
Allerdings hatte die RK-NR beim neuen Bundesgesetz eine Änderung eingebaut. Sie
wollte dem Präsidium der Strafkammer die Möglichkeit verschaffen Strafverfahren, die
in der Kompetenz eines Einzelgerichts liegen, bei entsprechend erforderlichen
rechtlichen Verhältnissen an das Kollegialgericht zu übertragen. Deshalb kam das
Geschäft ein paar Tage später noch einmal zurück in den Ständerat, der diese Regelung
allerdings als überflüssig erachtete und sie ablehnte: mit der Schaffung einer
Berufungskammer sei diese Kompetenz nicht nötig. Der Nationalrat sah dies ein und
folgte der kleinen Kammer stillschweigend. 
Beide Kammern hiessen schliesslich in der Schlussabstimmung sowohl das neue
Bundesgesetz als auch die Verordnung gut. Im Ständerat standen jeweils 5 Nein-
Stimmen aus der SVP 40 Ja-Stimmen gegenüber und auch im Nationalrat stammten die
58 (Bundesgesetz) bzw. die 62 (Verordnung) ablehnenden Voten aus der SVP-Fraktion.

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.03.2017
MARC BÜHLMANN
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Sie standen freilich gegen die 137 (Gesetz) bzw. 134 (Verordnung) Ja-Stimmen auf
verlorenem Posten. 32

Nach Anhörung des Präsidenten der AB-BA, Niklaus Oberholzer, entschied sich die RK-
SR, auf die Ausarbeitung einer Revision über die Regelung zur Zusammensetzung der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft vorläufig zu verzichten. An der
bestehenden Regelung könne festgehalten werden: Mitglieder der AB-BA, die in einem
Kanton als Anwalt tätig sind, dürfen selber nicht als Vertreter einer Partei vor den
Strafbehörden auftreten. Dies sei nach wie vor sachgerecht und es bestehe kein
dringender Anpassungsbedarf. Die RK-SR wollte allerdings nicht ausschliessen, dass ein
solcher zu einem späteren Zeitpunkt gegeben sein könnte. 33

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 26.04.2017
MARC BÜHLMANN

Die vom Bundesrat zur Annahme empfohlene, von der RK-NR vorgelegte Anpassung der
Richterverordnung, mit der der Anfangslohn und die jährliche Erhöhung festgelegt
werden soll, wurde in der Sommersession 2017 im Nationalrat debattiert. Ein vor allem
von der SVP-Fraktion unterstützter Minderheitenantrag auf Nicht-Eintreten stand dabei
zur Diskussion. Moniert wurde, dass Lohnungleichheiten aufgrund unterschiedlicher
Erfahrung in Kauf genommen werden müssten. Es gehe nicht an, dass Bundesrichter
von den Vorteilen des Bundespersonalgesetzes profitierten ohne auch dessen
Nachteile in Kauf zu nehmen. Der Antrag der Minderheit fand jedoch ausschliesslich bei
der SVP-Fraktion Gehör: Eintreten wurde mit 107 zu 58 Stimmen ohne Enthaltung
beschlossen. Die vorgeschlagene Revision gab dann nicht mehr zu reden. Sie wurde mit
111 zu 60 Stimmen ohne Enthaltung angenommen. Erneut stand die geschlossene SVP-
Fraktion auf verlorenem Posten. 34

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 12.06.2017
MARC BÜHLMANN

Der neue Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer äusserte im Rahmen der Diskussion
zum Geschäftsbericht des Bundesgerichtes 2016 in der Sommersession Kritik am
Parlament. Zehn Jahre nach Inkrafttreten des Bundesgerichtsgesetzes liege dessen Ziel
einer nachhaltigen Entlastung des BGer in weiter Ferne. Nicht weniger – wie bei der
damaligen Revision beabsichtigt – sondern mehr Beschwerden würden eingereicht.
Dabei sei insbesondere der strafrechtliche Bereich betroffen, was nicht zuletzt auf den
Entscheid des Parlaments, eine Strafprozessordnung einzuführen, zurückzuführen sei:
Mit dem Staatsanwaltschaftsmodell seien viele anfechtbare Entscheide geschaffen
worden, was eine „Flut von Beschwerden“ nach sich ziehe. Entsprechend warb Meyer
für die geplante Teilrevision des Bundesgerichtsgesetzes. Zudem forderte er das
Parlament auf, eine gesetzliche Grundlage für die Nutzung von Open-Source-Software
sowie das elektronische Gerichtsdossier zu schaffen, mit dem der Verkehr zwischen
Rechtsanwältinnen und -anwälten und den Gerichten nur noch elektronisch erfolgen
soll. 
In der Tat zeigt der Bericht auf, dass im Berichtjahr (2016) 7'743 neue Fälle ans
Bundesgericht gelangten, also nur unwesentlich weniger als 2015 (7'853). Insgesamt
wurden 7'811 Fälle erledigt (2015: 7'695), wobei ein Fall im Schnitt 140 Tage brauchte
(2015: 134 Tage). 13 Prozent der Beschwerden wurden gutgeheissen. 2016 wurden laut
Bericht am EGMR 228 Entscheidungen betreffend die Schweiz gefällt (2015: 331), wobei
in fünf Fällen eine Verletzung der Menschenrechtskonvention durch die Schweiz
festgestellt worden war (2015: 3). 
Das Bundesstrafgericht wies ein im Vergleich zum Vorjahr stabiles
Geschäftsaufkommen aus, wobei allerdings ein Anstieg an Eingängen in der
Beschwerdekammer verzeichnet wurde. Auch beim Bundesverwaltungsgericht war die
Geschäftslast hoch. Zwar gingen etwas weniger Fälle ein als im Vorjahr (2016: 8'102;
2015: 8'469), was auf einen Rückgang von Fällen im Asylbereich zurückzuführen sei, die
Zahl der vom Vorjahr übernommenen Pendenzen (5'147) sei aber markant höher
gewesen als 2015 (4'540) – so der Teilbericht. Mit dem Anstieg der durchschnittlichen
Verfahrensdauer von 182 auf 212 Tage wurden im Berichtsjahr weniger Fälle erledigt
(7'517) als noch 2015 (7'869). Mit seiner Reorganisation sei die Geschäftslast im
Bundesverwaltungsgericht nun aber ausgewogener verteilt worden, was zu höherer
Effizienz führen werde. Auch das Bundespatentgericht, das seit 2012 tätig ist,
verzeichnet einen Anstieg der Eingänge, und zwar von 23 auf 27, wobei insbesondere
die summarischen Verfahren (von 4 auf 9) zugenommen haben. In beiden Kammern
wurde der Bericht genehmigt. 35

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 13.06.2017
MARC BÜHLMANN
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Alle zwei Jahre muss die Vereinigte Bundesversammlung zur Wahl des Präsidiums und
des Vizepräsidiums des Bundesstrafgerichts antreten. Das Präsidium ist aus dem Kreis
der ordentlichen Richter zu bestimmen, wobei die Wiederwahl einmal möglich ist. Für
die Amtszeit 2018/2019 war diese Möglichkeit ausgeschöpft, so dass der ehemalige
Vizepräsident Tito Ponti zur Wahl zum Präsidenten vorgeschlagen wurde und neu
Giuseppe Muschietti Vizepräsident werden sollte. Der bisherige Präsident, Daniel Kipfer
Fasciati, hatte das Amt vier Jahre inne gehabt. 
Die Wahlen Ende der Herbstsession 2017 waren unbestritten. Ponti wurde mit 207 von
207 gültigen Stimmen gewählt. Sechs der 213 eingelangten Wahlzettel waren leer
geblieben. Die Wahl von Muschietti erfolgte mit 205 von 205 gültigen Stimmen (8 leere
Wahlzettel). 36

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 27.09.2017
MARC BÜHLMANN

Nachdem die Anpassung der Richterverordnung in der Sommersession den Nationalrat
passiert hatte, zeigte sich die RK-SR skeptisch gegenüber der Stossrichtung der
Revision. Der Einheitslohn für alle ordentlichen bzw. hauptamtlichen Richterinnen und
Richter des Bundesstrafgerichtes, des Bundesverwaltungsgerichtes und des
Bundespatentgerichtes sei zwar eine gute Idee, für die zusätzlich geplante Abstufung
nach Alter und Berufserfahrung wolle die Kommission aber Alternativvarianten prüfen.
Man könne sich auch einen Einheitslohn ohne Abstufung vorstellen. Diese Idee wurde
dann allerdings nach Konsultation eines entsprechenden Arbeitspapiers der Verwaltung
wieder verworfen und die Kommission empfahl dem Ständerat die Zustimmung zum
nationalrätlichen Entwurf. 
Bei der Beratung in der kleinen Kammer machte Justizministerin Simonetta Sommaruga
darauf aufmerksam, dass mit dem vorliegenden Vorschlag bestehende Ungleichheiten
effektiv beseitigt würden und die Differenzierung nach Alter und Erfahrung sachlich
begründet sei. Mit 35 zu 0 Stimmen bei 7 Enthaltungen folgte der Ständerat
entsprechend dem Antrag der Kommission. 
In der Schlussabstimmung sprachen sich der Nationalrat mit 126 zu 66 Stimmen bei
einer Enthaltung und der Ständerat mit 34 zu 2 Stimmen (7 Enthaltungen) für die neue
Verordnung aus. In beiden Kammern kamen die Gegenstimmen ausschliesslich aus der
SVP-Fraktion. 37

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 15.12.2017
MARC BÜHLMANN

Mit 206 von 208 eingelangten Stimmen – 2 Wahlzettel waren leer geblieben – wurde
Cornel Borbély in der Frühjahrssession 2018 von der Vereinigten Bundesversammlung
zum neuen Mitglied der Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft (AB-BA) gewählt. Die
Neuwahl eines Mitglieds der AB-BA war nötig geworden, weil Veronica Hälg-Büchi per
31. März 2018 ihren Rücktritt eingereicht hatte. Gesucht war entsprechend ein in einem
kantonalen Anwaltsregister eingetragener Anwalt oder eine eingetragene Anwältin. Zwei
der sieben Mitglieder der AB-BA müssen diese Qualifikation haben; daneben besteht
die Aufsichtsbehörde aus einer Richterin oder einem Richter des Bundesgerichtes,
einer Richterin oder einem Richter des Bundesstrafgerichtes sowie drei Fachpersonen.
Borbély setzte sich gegen sieben andere Bewerber durch, Bewerberinnen hatten sich
keine gemeldet. 38

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 14.03.2018
MARC BÜHLMANN

Mit der Revision des Bundesgesetzes über das Bundesgericht war auch die Schaffung
einer Berufungskammer am Bundesstrafgericht (BStGer) beschlossen worden, die mit
zwei ordentlichen und maximal zehn nebenamtlichen Richterinnen und Richtern
besetzt werden soll. Ebendiese Neubesetzung stand mit der Wahl der Mitglieder der
neuen Berufungskammer in der Sommersession 2018 auf der Traktandenliste der
Vereinigten Bundesversammlung. Die GK erachtete es nach Rücksprache mit dem
BStGer als sinnvoll, die ordentlichen Richterstellen mit drei Teilzeitpensen zu besetzen,
um garantieren zu können, dass alle drei Amtssprachen vertreten sind. Allerdings
fanden sich unter den 62 Bewerbungen (davon waren 24 von Frauen) nur  deutsch-
bzw. italienischsprachige Kandidierende, die sich für die ordentlichen Richterstellen als
geeignet erwiesen. Die GK empfahl deshalb Andrea Blum (svp) als deutschsprachige, mit
einem 80-Prozent-Pensum ausgestattete sowie Claudia Solcà (cvp) als
italienischsprachige, mit einem 50-Prozent-Pensum ausgestattete ordentliche
Richterin. Die Stelle für ein französischsprachiges ordentliches Gerichtsmitglied blieb
vakant und wurde mit einem 60- bis 70-Prozent-Pensum erneut ausgeschrieben. Die
prozentuale Begrenzung ergab sich aus dem Umstand, dass insgesamt nicht mehr als
zwei Vollzeitstellen besetzt werden durften. Auf die Sprachverteilung wurde auch bei
der Auswahl der nebenamtlichen Richterinnen und Richter geachtet: Die GK empfahl
fünf deutschsprachige (Tom Frischknecht, sp; Beatrice Kolvodouris Janett, fdp; Barbara
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Loppacher, sp; Marcia Stucki, svp und Petra Venetz, cvp), drei französischsprachige
(Frédérique Bütikofer Repond, cvp; Jean-Paul Ros, sp und Jean-Marc Verniory, cvp)
und ein italienischsprachiges (Rosa Maria Cappa, fdp) nebenamtliches Gerichtsmitglied.

Die beiden ordentlichen Richterinnen erhielten 192 (Blum) bzw. 187 (Solcà) von 199
gültigen Stimmen. Bei den nebenamtlichen Richterinnen und Richtern, die gemeinsam
gewählt wurden, erhielten die SP-Mitglieder etwas weniger Stimmen (187 bis 189) als die
restlichen Kandidatinnen und Kandidaten (192 bis 199 Stimmen), übersprangen aber das
absolute Mehr (101 Stimmen) ebenfalls problemlos. 39

In der Sommersession 2018 nahmen die Räte den Geschäftsbericht des
Bundesgerichtes 2017 zur Kenntnis. Die Kommissionssprecherinnen und -sprecher –
im Ständerat Hans Stöckli (sp, BE) und im Nationalrat Corina Eichenberger-Walther
(fdp, AG) sowie Philippe Nantermod (fdp, VS) – hoben verschiedene Elemente des
Berichts hervor. So wurde etwa die Einführung des elektronischen Gerichtsdossiers
nach «einem harzigen Start» (Stöckli) oder der rege Austausch von Bundesrichterinnen
und Bundesrichtern mit Kolleginnen und Kollegen am Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) erwähnt, wobei man habe erwirken wollen, dass letzterer
weniger stark ins nationale Recht eingreife. Stark hervorgehoben wurde freilich
insbesondere, dass 2017 mit total 8’029 Fällen erneut ein Rekordjahr war (2016: 7'743),
wobei die Zunahme vor allem bei der strafrechtlichen und der Ersten öffentlich-
rechtlichen Abteilung zu verzeichnen war. Sie stehe auch in Verbindung mit dem in der
Strafprozessordnung installierten Ausbau der Verteidigungsrechte im
Staatsanwaltsmodell, das einen grösseren Spielraum für die Anfechtung von
Entscheiden erlaube. Die Anzahl erledigter Fälle (7'782; 2016: 7'811) und die
durchschnittliche Verfahrensdauer (144 Tage; 2016: 140 Tage) entsprechen den Werten
des Vorjahres. Es wurde betont, dass diese Zahlen eine Zielverfehlung anzeigten: Die
Totalrevision des Bundesgerichtsgesetzes, die nun seit 12 Jahren in Kraft sei, hätte die
Entlastung der Gerichte bewirken sollen, was aber klar nicht erreicht worden sei. Die
anstehende Teilrevision dieses Gesetzes sei deshalb wichtig. Dies sehe auch das
Bundesgericht selber so, wie dessen Vizepräsidentin Martha Niquille in der
ständerätlichen Debatte betonte: Es brauche unbedingt eine Entlastung, wenn die
Qualität der Rechtsprechung gewahrt werden solle. Man sei im Prinzip mit der Vorlage,
wie sie jetzt bereits vorliege, einverstanden – so die Vizepräsidentin weiter. Allerdings
warnte sie vor der Idee der subsidiären Verfassungsbeschwerde. Dieses
Auffangrechtsmittel sei eher eine Zusatzbelastung und die Erfolgsquote sei derart
bescheiden – von den 427 im Jahr 2017 eingegangenen subsidiären
Verfassungsbeschwerden seien lediglich 8 gestützt worden –, dass man es getrost
streichen könne. Auch Ulrich Meyer, der Präsident des Bundesgerichtes, der in der
nationalrätlichen Debatte zugegen war, verwies auf die Bedeutung der Revision. Zwar
könne man dank grosser interner Flexibilität und Zu- und Umteilungen von Fällen auf
andere Abteilungen die Arbeitslast einigermassen bewältigen, dieses Vorgehen sei aber
auf Dauer nicht möglich. 
Beim Bundesverwaltungsgericht war die Anzahl neuer Fälle (7’365) im Vergleich zum
Vorjahr (8102) etwas zurückgegangen; allerdings seien auch etwas weniger Fälle
abgeschlossen worden (7'385; 2016: 7’517) womit sich auch die Erledigungsdauer von
212 auf 268 Tage erhöht habe. Die Zunahme sei vor allem der komplexer werdenden
Fälle im Kartell- und Wettbewerbsrecht geschuldet. Erfreulich sei hingegen, dass dank
der temporären Aufstockung der Richterstellen im Asylbereich die dortigen Rückstände
abgebaut werden könnten. 
Im Geschäftsbericht des Bundesstrafgerichtes wurde ausgewiesen, dass mehr Fälle
erledigt werden konnten (852; 2016: 787) als eingegangen waren (805; 2016: 901). 
Das Bundespatentgericht schliesslich hatte 34 neue Fälle zu verzeichnen (2016: 27) und
konnte 2017 deren 24 erledigen (2016: 24). 
Die Kommissionssprecherin und die Kommissionssprecher betonten, dass
verschiedene Umfragen unter Anwälten und Prozessparteien gezeigt hätten, dass man
mit der Arbeit der verschiedenen Gerichte sehr zufrieden sei. Die Schweiz habe eine
«gut funktionierende Gerichtsbarkeit» (Stöckli); die «Zusammenarbeit und der
Betrieb» liefen gut (Eichenberger-Walther).   
Der Geschäftsbericht wurde von beiden Kammern zur Kenntnis genommen und mit
Annahme des Bundesbeschlusses über den Geschäftsbericht des Bundesgerichtes für
das Jahr 2017 genehmigt. 40
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Nicht einmal ein ganzer Monat verstrich zwischen der Einreichung der
parlamentarischen Initiative der RK-NR im November 2018 und der positiven
Schlussabstimmung der beiden Kammern zur entsprechenden Verordnung. Die
nationalrätliche Kommission hatte mit ihrem Vorstoss eine Erhöhung der Vollzeitstellen
für ordentliche Richterinnen und Richter, von zwei auf drei Stellen, in der Mitte 2017
neu geschaffenen Berufungskammer des Bundesstrafgerichts gefordert. Diese
Erhöhung drängte sich aus zwei Gründen auf: Erstens war abzusehen, dass die 200
Stellenprozente nicht ausreichen werden, um die drohende Geschäftslast zu
bewältigen; zweitens schienen die Teilzeitstellen zu wenig attraktiv zu sein. Um auf die
unterschiedlichen Landessprachen Rücksicht zu nehmen, hatte man nämlich zwei
Vollzeitstellen à drei Teilzeitpensen vorgesehen, wobei die deutschsprachige
Richterstelle mit 80 Prozent und die italienischsprachige mit 50 Prozent besetzt
werden konnten. Allein für die französischsprachige 70 Prozent-Stelle konnte auch
nach mehrmaliger Ausschreibung – bei der dritten Ausschreibungsrunde wurde sogar
auf die Vorgabe der Parteizugehörigkeit verzichtet – keine valable Kandidatur gefunden
werden. Um die Stelle attraktiver zu machen und französischsprachige Bewerber «nach
Bellinzona zu locken», wie sich die RK-NR in ihrem Bericht ausdrückte, sollte also eine
100 Prozent-Stelle geschaffen und die anderen beiden Stellen ebenfalls auf 100 Prozent
aufgestockt werden. 
Da sich die RK-SR elf Tage nach dem Einreichen der parlamentarischen Initiative
einstimmig für Folge geben aussprach, konnte die RK-NR innerhalb weniger Tage den
entsprechenden Entwurf ausarbeiten und beiden Kammern noch in der Wintersession
unterbreiten. Beide hiessen den Entwurf diskussionslos gut und nahmen ihn in der
Schlussabstimmung mit 189 zu 1 Stimme bzw. 43 zu 0 Stimmen (jeweils ohne
Enthaltungen) an. Damit war die wohl schnellste parlamentarische Initiative erledigt.
Selbst Didier Berberat (sp, NE) – insgesamt doch schon seit über 23 Jahren im
Parlament – bemerkte: «Je n'ai jamais vu, durant ma carrière politique, une initiative
parlementaire être traitée aussi vite.» Freilich rechtfertigte sich die Eile damit, dass die
Berufungskammer auf Anfang 2019 ihre Arbeit aufnehmen sollte. 41
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Mit der Revision des Bundesgesetzes über das Bundesgericht hatte das Parlament im
März 2017 eine Berufungskammer am Bundesstrafgericht geschaffen. Da sich gezeigt
hatte, dass die zwei Vollzeitstellen, die mittels Teilpensen dreier Richterinnen oder
Richtern mit Muttersprache deutsch, französisch und italienisch besetzt werden
sollten, nicht ausreichten bzw. die französischsprachige Stelle Mangels geeigneter
Bewerbungen gar nicht besetzt werden konnte, hatten die Räte in der wohl am
schnellsten erledigten parlamentarischen Initiative aller Zeiten in der Wintersession
2018 eine weitere Vollzeitstelle geschaffen. Damit war der Weg frei für die Besetzung
der Berufungskammer durch ein französischsprachiges Mitglied. Diesmal gingen
immerhin fünf Bewerbungen ein, von denen sich die GK für Olivier Thormann (fdp)
entschied. Die Kommission begründete ihre Wahl mit der fachlichen und sprachlichen
Eignung Thormanns sowie seinem Geschlecht, seiner Herkunft und seiner
Parteizugehörigkeit. Das Dreiergremium bestehe nun aus einem Westschweizer FDP-
Mann, einer SVP-Vertreterin aus dem Kanton Luzern (Andrea Blum) sowie einer Tessiner
CVP-Vertreterin (Claudia Solcà). In der Presse fand die Wahl Thormanns Erwähnung,
weil er als Chef der Abteilung Wirtschaftskriminalität bei der Bundesanwaltschaft Ende
2018 freigestellt worden war. Der Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung wurde damals
zwar entkräftet, Thormann kehrte allerdings nicht mehr in seine Funktion zurück. Dieser
Umstand könnte eine Erklärung für die 36 leeren Wahlzettel sein, die bei dieser Wahl
ans Bundesstrafgericht neben den 164 gültigen – alle mit einem Thormann-Votum –
eingelegt wurden. 42
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Nach dem Rücktritt von Tito Ponti aus dem Bundesstrafgericht per Ende Juni 2019
musste ein Ersatz bestimmt werden. Die GK erhielt acht Bewerbungen und entschied
sich für Fiorenza Bergomi, die nicht nur italienischer Muttersprache ist, sondern auch –
wie Ponti – der FDP angehört, womit der Parteienproporz gewahrt blieb. Mit der Wahl
der Tessinerin – die Bundesversammlung gab ihr 196 von 205 gültigen Stimmen – zur
ordentlichen Richterin ans Bundesstrafgericht erhöhte sich zudem der Frauenanteil
leicht, blieb aber nach wie vor unter einem Drittel. 43
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In der Herbstsession 2018 hatte die Vereinigte Bundesversammlung Giuseppe
Muschietti (fdp) ans Bundesgericht gewählt. Damit war eine Stelle für einen
ordentlichen Richter oder eine ordentliche Richterin am Bundesstrafgericht vakant
geworden, die in der Frühjahrssession 2019 neu besetzt wurde. Die GK hatte sich aus
vier Bewerbungen für David Bouverat entschieden. Bouverat ist französischer
Muttersprache und wird sein Amt in der Straf- und Beschwerdekammer des BStGer
antreten. Darüber hinaus gehört er der SVP an, also jener Partei, die am
Bundesstrafgericht untervertreten ist. Die 200 der 205 gültigen Stimmen
widerspiegelten, dass die Fraktionen mit der Empfehlung der GK einverstanden
waren. 44

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 20.03.2019
MARC BÜHLMANN

Anfang November 2018 geriet Bundesanwalt Michael Lauber aufgrund verschiedener
Vorkommnisse im Rahmen der Strafuntersuchung im Zusammenhang mit der
Fédération Internationale de Football Association (Fifa) stark unter Druck. Das auch
international stark beachtete Strafverfahren war 2015 wegen Verdachts auf ungetreue
Geschäftsbesorgung, auf Geldwäscherei sowie auf die Gewährung unrechtmässiger
Vorteile zur Beeinflussung der Vergaben der Fussballweltmeisterschaften 2018 und
2022 an Mitglieder des Exekutivkomitees der Fifa gestartet worden. In der Zwischenzeit
hatte der Fall riesige Dimensionen angenommen: 25 hängige Strafverfahren,
Zusammenarbeit mit 15 Ländern, 45 Rechtshilfegesuche und 19 Terabytes an Daten,
wusste die NZZ zu berichten. 

Unter dem Namen «Football Leaks» enthüllte ein internationales Netzwerk im
November 2018, dass sich Lauber während des laufenden Verfahrens zweimal mit dem
im Februar 2016 zum neuen Fifa-Generalsekretär gewählten Gianni Infantino in einem
Restaurant in Zürich bzw. Bern getroffen haben soll. Praktisch gleichzeitig wurde
bekannt, dass der Abteilungsleiter «Wirtschaftskriminalität» der Bundesanwaltschaft
und Chefermittler im Fifa-Fall, Staatsanwalt Olivier Thormann, kurz vor
Veröffentlichung der Leaks vorsorglich freigestellt worden war. Verschiedene
Parlamentsmitglieder und auch die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-
BA) kündigten in der Folge an, die Hintergründe dieser Treffen und der Freistellung
abklären zu wollen. In den Medien wurden in der Folge zwei Fragen diskutiert: Weshalb
Thormann, der schliesslich nicht mehr auf seinen Posten zurückkehrte, trotz nicht
erhärtetem Verdacht gegen ihn suspendiert worden sei und weshalb die
«Standortbestimmungen mit Verfahrensbeteiligten», wie die Bundesanwaltschaft die
Treffen mit Infantino bezeichnete, ausserhalb der behördlichen Räumlichkeiten
stattgefunden hätten und nicht protokolliert worden seien. In einer Pressekonferenz
erklärte Lauber seine Treffen mit der Fifa-Führung. Es sei um eine Standortbestimmung
gegangen und um die Entwicklung einer Strategie für die Führung des Verfahrens. Die
Fifa sei Privatkläger und geschädigte Partei, daher sei es darum gegangen, abzuklären,
ob der Weltfussballverband auch unter Infantino kooperativ bleiben würde. Eine
Dokumentationspflicht gelte für solche koordinative und informelle Treffen nicht.
Hinsichtlich Thormann sei er von Amtes wegen verpflichtet gewesen, abzuklären, ob
dieser sich straffällig verhalten habe.

Die Medien berichteten trotz der Beteuerungen Laubers zunehmend skeptisch über die
Affäre. Die NZZ schrieb noch Ende 2018 etwa von einer «nebulösen Nähe» zwischen der
Fifa und der Bundesanwaltschaft. Ins mediale Fadenkreuz geriet dabei auch der
Oberstaatsanwalt des Kantons Wallis und Jugendfreund des Fifa-Generalsekretärs,
Rinaldo Arnold, der laut NZZ die Treffen zwischen Lauber und Infantino eingefädelt und
dafür von Infantino verschiedene Gefälligkeiten erhalten haben soll. 

Eine neue Wendung erhielt die Geschichte Mitte April 2019. Das Verfahren gegen Arnold
wurde zwar eingestellt – die Geschenke im Gesamtwert von rund CHF 20'000 seien aus
einem freundschaftlichen Verhältnis heraus erfolgt –, im Rahmen der Untersuchungen
stiess man aber auf Daten, die auf ein drittes Treffen zwischen Lauber und Infantino im
Sommer 2017 in Bern hindeuteten, an dessen Inhalt sich aber niemand erinnern könne
und das ebenfalls nicht protokolliert worden sei, so die NZZ. Auf die Frage der AB-BA im
November 2018, ob weitere Treffen stattgefunden hätten, habe Lauber mit «Nein, nie
auf Stufe Bundesanwalt» geantwortet, meldete der Tages-Anzeiger. Nicht nur diese
Aussage, sondern auch der Zeitpunkt des Treffens müsse auf Misstrauen stossen, so die
Medien. Rund ein halbes Jahr nach dem Treffen habe die Bundesanwaltschaft nämlich
die Ermittlungen gegen Infantino selber eingestellt, die diesen in seiner Rolle als
damaligen Uefa-Rechtschef betroffen und unter Korruptionsverdacht gestellt hätten.

Die AB-BA hatte in der Zwischenzeit die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen
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Lauber geprüft. Dieser setze nicht nur seine Karriere, sondern auch die millionenteuren
Ermittlungen und das Ansehen der Schweiz aufs Spiel, kritisierte Hanspeter Uster,
aktueller Präsident der AB-BA. Der Fifa-Komplex sei systemrelevant geworden. Zudem
könnten solche nicht protokollierte Treffen von den Verteidigern einer anklagenden
Partei als Befangenheit der Bundesanwaltschaft in einen Prozess eingebracht werden. 

In der Folge wurden die Kritiken mit der Wiederwahl Laubers für die Amtszeit 2020 bis
2023, die für die Sommersession 2019  geplant war, verknüpft. Verschiedene
Parlamentsmitglieder meldeten sich zu Wort. «Ein Bundesanwalt, der die Wahrheit
verschweigt oder der lügt, ist nicht tragbar», liess sich etwa Christa Markwalder (fdp,
BE) im Sonntags-Blick zitieren. Ein Bundesanwalt mit Gedächtnislücken sei nicht
haltbar, meinte auch Elisabeth Schneider-Schneiter (cvp, BL) im «Blick». Lauber
bestätigte in einem Radiointerview, sich nicht mehr an das Treffen erinnern zu können
und beteuerte seine Absicht, zur Wiederwahl antreten zu wollen. 45

In der Sommersession 2019 nahmen die Räte den Geschäftsbericht des
Bundesgerichtes 2018 zur Kenntnis und stimmten dem entsprechenden
Bundesbeschluss stillschweigend zu. Die Berichterstatterin und die beiden
Berichterstatter der Subkommissionen Gerichte/Bundesanwaltschaft der GPK beider
Räte – Corina Eichenberger-Walther (fdp, AG) und Philippe Nantermod (fdp, VS) für den
Nationalrat sowie Beat Rieder (cvp, VS) für den Ständerat – hoben die wichtigsten
Kennzahlen aus dem Bericht hervor. 
38 Bundesrichterinnen und Bundesrichter, 153 Bundesgerichtsschreiberinnen und
-schreiber sowie das Gerichtspersonal hätten am Bundesgericht im Jahr 2018 den
neuen Rekord von total 8'040 Fällen erledigt (2017: 8'029). Erfreulich sei, dass die Zahl
der erledigten Fälle die Zahl der neuen Fälle übersteige. Ende 2018 harrten noch 2'761
Geschäfte ihrer Erledigung. Im Schnitt nahm die Erledigung eines Falls 145 Tage in
Anspruch (2017: 144 Tage). Von Bedeutung sei 2018 das Bundesgerichtsgesetz sowie das
Projekt «elektronisches Gerichtsdossier» gewesen. Mit dem «Gever» für die
Gerichtsverwaltung, dem «E-Dossier» für die Gerichtspersonen im Bundesgericht
sowie mit «Justitia 4.0» für die Gerichte der ganzen Schweiz werden elektronische
Zugriffe auf Gerichtsakten geschaffen, womit die Arbeit erleichtert und effizienter
werde. Die Zusammenarbeit des BGer mit den erstinstanzlichen Gerichten verlaufe gut.
Auch über diese erstinstanzlichen Gerichte, über die das BGer die Oberaufsicht ausübt,
wurde berichtet:
Im Bundesstrafgericht waren im Berichtjahr total 789 Fälle erledigt worden und 776 neu
eingegangen. Im Schnitt dauerte die Erledigung eines Falls 173 Tage in der Straf- und 98
Tage in der Beschwerdekammer. Probleme bereiteten dem BStGer die unregelmässigen
Eingänge in den verschiedenen Landessprachen. Die Arbeiten für die neu geschaffene
Berufungskammer seien zudem stark unterschätzt worden. Die Aufstockung der
Ressourcen in der Wintersession, die in einer eigentlichen Hauruck-Übung gesprochen
worden war, habe nur einen Teil des Problems gelöst. In einer Aussprache mit den
Verantwortlichen habe sich das Jahr 2023 als frühstmöglicher Termin für den Bezug der
Räumlichkeiten für die Berufungskammer ergeben. Hier müsse also dringend eine
Übergangslösung gefunden werden – ein Punkt, der in der kleinen Kammer zu
Diskussionen Anlass gab. Didier Berberat (sp, NE), Mitglied der GK, wies darauf hin, dass
der Kanton Tessin hier endlich seine Hausaufgaben machen müsse. 
Auch im Bundesverwaltungsgericht konnten mehr Fälle erledigt werden (7'603; 2017:
7'385) als neu eingegangen waren (7'468; 2017: 7’365). Im Schnitt nahm die Erledigung
eines Falls 284 Tage in Anspruch; leider nehme diese Zahl kontinuierlich zu und sei von
212 Tagen im Jahr 2016 innert zwei Jahren um über 70 Tage gestiegen, berichtete Beat
Rieder im Ständerat. Auffällig sei die höhere Zahl an Eingängen im Kartellrecht, die
umfangreiche und komplexe Verfahren nach sich zögen. Auch die Asylfälle seien
aufwändiger geworden, was die längere Dauer zu erklären vermöge.
Das Bundespatentgericht schliesslich erledigte gleich viele Fälle (29; 2017: 24), wie neu
eingegangen waren (29; 2017: 34). Mit den 3.6 Richterstellen dauert die Erledigung eines
Falles 143 (summarische Verfahren)  bzw.  438 Tage (ordentliche Verfahren), wobei die
Dauer bei den ordentlichen Verfahren stark gesenkt werden konnte (2017: 541 Tage). 
Ulrich Meyer, der Präsident des Bundesgerichts, ergänzte die Kommissionsangaben im
Nationalrat mit dem Hinweis, dass er zwar stolz sei, einen Bericht mit schwarzen Zahlen
abliefern zu können, dass aber rund 80 Prozent der 8'000 erwähnten Fälle die
Tatsachen- und nicht die Rechtsebene betreffen. Die eidgenössischen Gerichte seien
zur «Urteilsfabrik» geworden, was kein idealer Zustand sei. Er hoffe deshalb auf die
laufende Revision des Bundesgerichtsgesetzes. 46
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Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Rekrutierung einer geeigneten Person habe sie
der Parteienzugehörigkeit eine geringere Bedeutung beigemessen als üblich, gab die GK
in ihrem Bericht zur Empfehlung von Monica Galliker (cvp) für das Amt einer
nebenamtlichen Richterin am Bundesstrafgericht zu Protokoll. Die Ersatzwahl am
Bundesstrafgericht war nötig geworden, weil Claudia Solcà (cvp) als ordentliche
Richterin in die neue Berufungskammer des BStGer gewählt worden war. Die Suche
nach einer Person italienischer Muttersprache habe sich schwierig gestaltet, so dass
die leichte Übervertretung der CVP bei den nebenamtlichen Gerichtspersonen (+0.48
Stellen) in Kauf genommen worden sei. Die in Horw (LU) wohnhafte Tessinerin habe die
GK aber durch ihre Entschlossenheit, ihre Motivation und ihre Sozialkompetenz
überzeugt. 
Die 24 leeren Stimmen bei der Wahl in der Sommersession 2019, die sich unter den
total 233 eingelangten Wahlzetteln befanden, dürfen wohl als stiller Protest gegen die
Nichtberücksichtigung des Parteienproporzes gedeutet werden, könnten aber auch
Auswirkung des Vorgängergeschäfts sein, in dem es zu einer recht umstrittenen Wahl
ans Bundesgericht gekommen war. 47
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Ein Element im Rahmen der Strafuntersuchung im Zusammenhang mit der Fédération
Internationale de Football Association (Fifa) war das in den Medien so bezeichnete
«Sommermärchen-Verfahren» (Tages-Anzeiger), in welchem die Vergabe der
Weltmeisterschaft 2006 an Deutschland untersucht und die Spitze des Deutschen
Fussballbundes angeklagt werden sollte. Dieses drohe aufgrund des schleppenden
Tempos der Bundesanwaltshaft zu verjähren, da die Verjährungsfrist 15 Jahre betrage.
Die strittige Zahlung, die im Mittelpunkt dieser Untersuchung stand – dem Fifa-
Funktionär Mohamed bin Hammam sollen CHF 10 Mio. überwiesen worden sein, um ihn
günstig zu stimmen –, soll Ende April 2005 gemacht worden sein. Den in diesem
Zusammenhang stehenden, international hohe Wellen werfenden Untersuchungen
gegen Sepp Blatter, Franz Beckenbauer, die beiden Ex-Präsidenten des deutschen
Fussballbundes, Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach, sowie gegen den
Generalsekretär des Deutschen Fussballbundes Horst Schmidt und den Schweizer Ex-
Fifa-Generalsekretär Urs Linsi drohten zudem Verzögerungen, weil aufgrund der
Treffen Laubers mit Infantino tatsächlich ein Ausstandsbegehren, also ein Verdacht auf
Befangenheit, beim Bundesstrafgericht eingereicht worden war. 
Darüber hinaus reichte Zwanziger bei der Bundesanwaltschaft eine Strafanzeige gegen
Infantino wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung ein. Und auch Blatter gab bekannt,
rechtliche Schritte gegen seinen Nachfolger unternehmen zu wollen. 

Öl ins Feuer – so die NZZ – goss dann auch noch der ehemalige Präsident der Uefa,
Michel Platini. Er kolportierte via französische Medien, dass die Schweizer
Bundesanwaltschaft just in dem Moment ein Strafverfahren gegen Josef Blatter und ihn
eingeleitet habe – Platini stand unter Verdacht, von Blatter ein Honorar von CHF 2 Mio.
erhalten zu haben –, als Platini sich für die Präsidentschaft der Fifa beworben habe.
Zwei Monate vor der Eröffnung dieses Verfahrens habe ein Treffen zwischen
Bundesanwalt Lauber und Infantino stattgefunden – Infantino wurde später zum Fifa-
Präsidenten gewählt. In der Fachwelt wurde spekuliert, wie die Bundesanwaltschaft von
der Millionen-Zahlung, die Grundlage für die Einleitung des Strafverfahrens gewesen
war, Kenntnis haben konnte. Freilich räumte Platini ein, dass er keine Beweise habe.

Mitte Juni 2019 kam es dann zu «Laubers Waterloo», wie die Aargauer Zeitung titelte:
Das Bundesstrafgericht erklärte den Bundesanwalt rückwirkend auf 2016 für befangen
im Fifa-Fall. Lauber habe Verfahrensregeln verletzt und sich aktiv in laufende Verfahren
eingemischt, wobei der Zweck sowie Inhalt der Treffen zwischen Lauber und Infantino
nicht klar seien. Das Gebot der Gleichbehandlung aller Verfahrensbeteiligten sei
missachtet worden. Wenn solche Treffen, wie Lauber stets beteuert habe, einer
effizienten Beweissicherung und Sachverhaltsabklärung dienen würden, dann müssten
sich diese auch in konkreten Verfahren niederschlagen, was bisher nicht der Fall sei, so
das Gericht in seiner Begründung. Da das Urteil rechtskräftig war, musste Lauber beim
Fifa-Dossier ab sofort in den Ausstand treten. Die Leitung des Verfahrens-Komplexes
werde vom stellvertretenden Bundesanwalt Jacques Rayroud übernommen, der kurz
zuvor vom Parlament in seinem Amt bestätigt worden war. Ob und wie sich diese
«Schlappe» und dieses «Fiasko» (St. Galler Tagblatt) für den Bundesanwalt hinsichtlich
seiner auf den Herbst verschobenen Wiederwahl auswirken würde, wurde zur zentralen
Frage in den Medien. Die Stimmen, die seiner Bestätigung skeptisch gegenüberstünden,
würden sich mit dem Befangenheitsurteil wohl noch mehren, urteilte die NZZ. 

Doch die Geschichte war damit für Lauber noch nicht zu Ende. Er wehrte sich gegen
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den Entscheid des Bundesstrafgerichts, indem er einem der drei urteilenden
Bundesrichter selber Befangenheit vorwarf. Lauber erkläre den Krieg, titelte Le Temps.
Auf das mit dem Vorwurf verknüpfte Revisionsgesuch ging dann die Berufungskammer
des Bundesstrafgerichts allerdings nicht ein – Befangenheitsentscheide seien keine
revisionsfähigen Urteile, so die gerichtliche Begründung –, so dass der
«Befreiungsschlag» zum «Rohrkrepierer» geworden sei, wie die Basler Zeitung Mitte
Juli kommentierte. 

Anfang August kam es dann zu ersten Anklagen gegen Spitzenfunktionäre aus dem
Sommermärchen-Fall. Angeklagt wurden Zwanziger, Niersbach, Schmidt und Linsi.
Ebenfalls angeklagt worden wäre Franz Beckenbauer. Da dieser aber aus
gesundheitlichen Gründen nicht vernehmungsfähig war, wurde das Verfahren gegen ihn
abgetrennt. Auch das Strafverfahren gegen Blatter wegen mutmasslicher ungetreuer
Geschäftsbesorgung lief parallel weiter. Im Blick wurde gemutmasst, dass Lauber mit
den Anklagen den «Befreiungsschlag» versuche, um seine «Karten auf eine Wiederwahl
im September zu verbessern». Weil die Wiederwahl schliesslich Ende September
gelang, wurde es in den Medien um die Fifa-Affäre bis Ende Jahr wieder still. 48

Im Spätherbst 2019 reichten die RK-NR (Mo. 19.4377) bzw. die RK-SR (Mo. 19.4391) zwei
gleichlautende Motionen ein, mit denen eine Änderung der
Unvereinbarkeitsbestimmungen am Bundesstrafgericht gefordert wurde. Die bisherige
Unvereinbarkeitsregelung sieht vor, dass nebenamtliche Richterinnen und Richter am
BStGer Dritte an keinem anderen Gericht vertreten dürfen. Die beiden RK sahen diese
Regelung als zu streng an und wollten diese Regel nur noch für das Strafgericht selber
anwenden. Damit erhofften sich die beiden Kommissionen auch, dass mehr
Bewerbungen von Kandidierenden für nebenamtliche Gerichtsposten eingehen, die mit
einer Einschränkung der bestehenden Regeln weiterhin als Anwältinnen oder Anwälte
tätig sein könnten.
Der Bundesrat beantragte ohne inhaltliche Stellungnahme die Annahme der Motion und
im Nationalrat wurde der Vorstoss denn auch stillschweigend angenommen. 49

MOTION
DATE: 12.12.2019
MARC BÜHLMANN

Structures fédéralistes

Question jurassienne

Vor dem Bundesstrafgericht in Lausanne fand der Prozess gegen den ehemaligen Leiter
des Bélier, Daniel Pape, sowie zwei weitere Ex-Mitglieder dieser Organisation statt, die
1993 wegen Besitz von Sprengstoff resp. Anschlägen verhaftet worden waren. Das Urteil
von 2 (für Pape) resp. 15 und 18 Monate bedingt wurde von der Presse als milde
bezeichnet und in einen Zusammenhang mit der Entspannung der politischen Situation
im Berner Jura gebracht. 50

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 17.06.1995
HANS HIRTER

Politique étrangère

Politique étrangère

Dans le domaine judiciaire, le Tribunal pénal fédéral a débouté l’ancien ministre
algérien de la défense, Khaled Nezzra, accusé de crimes contre l’humanité entre 1992
et 1999 dans son pays. Avec ce jugement, le tribunal a clairement refusé l’immunité de
l’ancien ministre. Khaled Nezzra pourrait ainsi être le premier accusé de tels crimes
jugé en Suisse. 51
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Relations avec d'autres Etats

En juillet, le Tribunal pénal fédéral a rejeté une ultime plainte contre le déblocage des
fonds de Mobutu Sese Seko, ancien dictateur zaïrois. Malgré les multiples
prolongations du Conseil fédéral permettant au gouvernement congolais d’effectuer
des démarches pour obtenir leur restitution, les 7,7 millions de francs gelés suite au
renversement du régime en 1997 ont été débloqués. 52

RELATIONS INTERNATIONALES
DATE: 25.09.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

Le Tribunal pénal fédéral a refusé d’accorder une entraide judiciaire pour élucider un
détournement de fonds publics en Iran. Il a considéré que la situation des droits
humains est trop compromise pour coopérer aux procédures pénales ouvertes par
Téhéran. 53

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 16.03.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Economie

Crédit et monnaie

Marché financier

Zu Beginn der Nullerjahre machte in einem vom Platzen der New-Economy-Blase und
sinkenden Börsenindizes geprägten Umfeld der Basler Financier Dieter Behring auf sich
aufmerksam: Während der SMI im Jahr 2002 27 Prozent seines Wertes verlor,
erwirtschaftete Behring auf seinem Hedge-Fund einen Zuwachs von 47 Prozent. Der
Financier führte seinen Erfolg auf eine neuartige Software zurück, die automatisch
Investitionsentscheidungen treffe und sichere Gewinne verspreche. Viele Anleger
liessen sich von diesem Geschäftsmodell überzeugen und investierten in diese Anlage.
Zwei Jahre später führten erste Zweifel an der Seriosität dieses Anlagevehikels dazu,
dass Investoren begannen, ihre Mittel abzuziehen. Bald darauf wurde deutlich, dass das
Konstrukt Behrings auf einem gigantischen Schneeballsystem aufbaute, worauf die
Justiz Ermittlungen wegen Anlagebetrug aufnahm. 
Zwölf Jahre später begann Ende Mai der Prozess gegen Dieter Behring vor dem
Strafgerichtshof in Bellinzona. Ihm wird vorgeworfen, 2000 Anleger um 800 Mio. CHF
betrogen zu haben. Das Urteil wird für den Herbst 2016 erwartet. 54

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 30.05.2016
NICO DÜRRENMATT

Finances publiques

Budget

Nur einen Tag später ging die Debatte um den Voranschlag 2020 im Nationalrat weiter.
Auch dieses Jahr drehte sich die Eintretensdebatte vor allem um die Frage, wie gut die
wirtschaftliche Lage des Bundes wirklich sei und wie grosszügig das Parlament folglich
mit dessen finanziellen Ressourcen umgehen könne. Eintreten war nicht umstritten,
ganz im Gegensatz zur Detailberatung: Neben den Mehrheitsanträgen standen
zahlreiche Minderheitsanträge der SP- und der SVP-Fraktion auf dem Programm. Doch
obwohl der Nationalrat den Voranschlag während über 9 Stunden diskutierte, schuf er –
verglichen mit der Anzahl Minderheitsanträge – nur wenige Differenzen zum Ständerat. 
Die meisten dieser Differenzen waren im Nationalrat unumstritten, etwa die Erhöhung
des Globalbudgets der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts um CHF 709’300
CHF. In verschiedenen Fällen verband die Kommission zudem Aufstockungen mit der
Definition neuer Grenz- und Sollwerte oder der Neudefinitionen der
Rahmenbedingungen der Kreditverwendung, Instrumenten des Neuen Führungsmodells
des Bundes für die Bundesverwaltung. Mit diesen können Bedingungen zur Verwendung
der Gelder mit Budgetpositionen verbunden werden. Die Aufstockung des
Globalbudgets der Landwirtschaft um CHF 500'300 begründete der Nationalrat mit der
drohenden Unterfinanzierung des Aufbaus des Kompetenzzentrums Boden und
definierte dessen Finanzierung als Rahmenbedingung für den Kredit. Auch die
Forschungsbeiträge für die Landwirtschaft erhöhte er zugunsten des
Forschungsinstituts für biologischen Landbau um CHF 2.5 Mio. im Voranschlagsjahr
sowie in den Finanzplanjahren. Gegen die Aufstockung der Direktzahlungen für die
Landwirtschaft stellte sich eine Minderheit Schneider Schüttel (sp, FR), die
diesbezüglich dem Ständerat folgen wollte, jedoch mit 63 zu 127 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) unterlag. Abgelehnt hatten die Änderung die einstimmig stimmenden SP-
und GLP-Fraktionen sowie Minderheiten der FDP- und der Grünen-Fraktion. Auf Antrag
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Mattea Meyer (sp, ZH) stockte der Nationalrat mit 112 zu 81 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
auch das Globalbudget des Fedpol im Voranschlagsjahr sowie in den Finanzplanjahren
um CHF 600'000 auf. Damit sollte eine Reduktion aus den Finanzplanjahren 2017 bis
2019 korrigiert werden, um damit eine Stellenaufstockung um vier Stellen zur Erfüllung
der Zentralstellenaufgaben des Fedpol im Bereich Internetkriminalität, insbesondere
der Pädokriminalität, zu ermöglichen. Die SVP- und die FDP-Fraktionen hatten sich
dagegen gewehrt, weil diese Stellen intern über das Globalbudget finanziert werden
sollten, wie Albert Vitali (fdp, LU) betonte. 
Sparsamer als der Ständerat zeigte sich die grosse Kammer bezüglich der finanziellen
Unterstützung von Selbsthilfeprojekten beim Bundesamt für Justiz: Hier sperrte sie sich
stillschweigend gegen die vom Ständerat beschlossene Ausgabenerhöhung auf CHF 2
Mio. Ohne Minderheit akzeptiert wurden auch die Anträge zum SEM: Die
Betriebsausgaben zu den Bundesasylzentren senkte der Rat nach Absprache der
Kommission mit dem SEM um CHF 27 Mio. und die Beiträge für die Sozialhilfe
Asylsuchender und vorläufig Aufgenommener reduzierte er aufgrund aktualisierter
Zahlen um 12.8 Mio. Dies obwohl Finanzminister Maurer darauf hingewiesen hatte, dass
man damit an den Leistungen des Bundes «überhaupt nichts» ändere, denn diese seien
gesetzlich vorgegeben. Ein solcher Beschluss führe später aber allenfalls zu
Nachtragskrediten, wenn sich die Flüchtlingssituation ändern sollte. 
Umstritten waren auch im Nationalrat vor allem die Bildungsausgaben. Diesbezüglich
lagen neben dem Mehrheitsantrag drei Minderheitsanträge vor. Die Mehrheit wollte in
den meisten Bildungsfragen dem Bundesrat folgen und die Bildungsausgaben nicht um
die ehemaligen Teuerungsbeiträge erhöhen. Einzig bezüglich der Berufsbildung
befürwortete sie eine zusätzliche Erhöhung. Eine Minderheit I Schneider Schüttel
forderte, dem Ständerat folgend, die im Rahmen der BFI-Botschaft 2017-2020
beschlossenen Beträge, eine Minderheit II Bourgeois (fdp, FR) bevorzugte hingegen
mehrheitlich einen Mittelweg zwischen Ständerat und Bundesrat. Dieser basierte auf
den Aufstockungen des Budgets im Bildungsbereich, welche das Parlament bereits 2019
vorgenommen hatte, abzüglich der Teuerungskorrektur nach Dittli (fdp, UR; Mo.
16.3705) um -0.1 Prozent. Mit 132 zu 60 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und 139 zu 52
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) setzte sich die Minderheit II gegen die Minderheit I und
die Mehrheit durch. Zudem sprach sich der Nationalrat beim Bildungsbudget zusätzlich
für eine Minderheit III Schneider Schüttel aus, welche bei den Institutionen der
Forschungsförderung eine zusätzliche Erhöhung um CHF 1.1 Mio. forderte, die
zugunsten der Akademien der Wissenschaften Schweiz eingesetzt werden sollte. 
Schliesslich nahm der Nationalrat verglichen mit dem Ständerat einige Änderungen bei
den Sollwerten vor, insbesondere im Gesundheitsbereich. Der Messwert für den Anteil
Rauchender in der Bevölkerung, gemäss dem nicht mehr als 25 Prozent der Bevölkerung
rauchen sollen, wurde gestrichen, da dessen Messung gemäss Kommission keine
Aufgabe des Staates sei. Dies obwohl Finanzminister Maurer vor der Streichung gewarnt
und diese als falsches Signal bezeichnet hatte. Gesteigert werden sollte hingegen der
Anteil Arztpraxen mit elektronischer Krankengeschichte der Patientinnen und
Patienten. Heute liegt dieser bei 76 Prozent, im Jahr 2020 soll er bei 80 Prozent zu
liegen kommen und für die Finanzplanjahre weiter gesteigert werden. Bei der
Militärversicherung soll der Anteil der Verwaltungskosten an den Gesamtkosten von 10.7
Prozent auf 10 Prozent gesenkt werden. Diese Änderungen waren nicht umstritten,
genauso wenig wie die Reduktion des Grenzwertes zum Auftreten von gentechnisch
verändertem Raps entlang von Bahngeleisen (von 0.5 Prozent auf 0.25 Prozent aller
untersuchten Proben). Schliesslich erhöhte der Nationalrat auch die Messgrösse bei
den Besucherinnen und Besuchern der bundeseigenen Museen von 60'000 auf 65'000
Personen – obwohl dies gemäss Bundesrat Maurer «nicht mehr Leute in die Museen»
locken werde. 
Die übrigen Änderungen, meistens beantragt von Mitgliedern der SP- oder der SVP-
Fraktion, lehnte die Ratsmehrheit jeweils deutlich ab. Verschiedene linke Minderheiten
setzten sich für Budgeterhöhungen im Bereich des Umweltschutzes ein. So versuchte
eine Minderheit Schneider Schüttel unter anderem die Überprüfung von Wirkstoffen
zur Senkung des Risikos von Pflanzenschutzmitteln für aquatische Organismen für das
Jahr 2020 von 20 auf 30 Wirkstoffe zu erhöhen sowie die dazu nötigen acht
zusätzlichen Stellen bei vier verschiedenen Bundesämtern zu schaffen. Mit 105 zu 84
Stimmen (bei 1 Enthaltung) lehnte der Rat den Antrag gegen den Willen der SP-, GPS-
und GLP-Fraktionen sowie der Mitglieder der EVP ab. Da sich der
Überprüfungsrhythmus an jenen der EU anlehne, sei eine Aufstockung hier nicht
angebracht, erklärte Alois Gmür (cvp, SZ) für die Kommission. Eine weitere Minderheit
Schneider Schüttel wollte CHF 20 Mio. mehr für die Revitalisierung von Gewässern
einsetzen, weil die Nachfrage nach Bundesmittel in diesem Bereich stark angestiegen
sei und im kommenden Jahr zahlreiche Projekte realisiert werden sollten. Mit 96 zu 95
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) lehnte der Rat jedoch auch diesen Antrag ab, wobei
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Kommissionssprecher Gmür darauf hinwies, dass bei tatsächlichem Fehlen von Mitteln
Nachtragskredite eingereicht werden könnten. Zudem setzte sich eine Minderheit
Masshardt (sp, BE) für eine Verdoppelung des Betrags für den Technologietransfer beim
Bundesamt für Energie von CHF 20 Mio. auf CHF 40 Mio. ein. Dieses Geld diene dazu,
dass neue, noch nicht marktreife Technologien erprobt werden könnten. Eine Erhöhung
sei nicht nötig, weil die Privatwirtschaft solche Ideen kostensparend entwickeln könne,
argumentierte Sandra Sollberger (svp, BL) und begründete damit auch ihre Minderheit II
Sollberger, die den Betrag auf CHF 10 Mio. reduzieren wollte. Mit 142 zu 52 Stimmen
respektive 107 zu 86 Stimmen (bei 1 Enthaltung) setzte sich der Mehrheitsantrag gegen
die Anträge der Minderheit II respektive der Minderheit I durch. 
Doch nicht nur im Umweltbereich, auch zu anderen Themen reichte die SP-Fraktion
erfolglos Vorstösse ein. So wollten linke Minderheiten etwa das Globalbudget des
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann aufstocken, die
Kulturabgeltung an die Stadt Bern in den Finanzplanjahren fortsetzen, dem BIT eine
grössere Konstanz in der Personalentwicklung als neues Ziel vorschreiben sowie eine
Aufstockung beim Eidgenössischen Personalamt vornehmen, das in der Folge
Lehrstellen und Hochschulpraktika zur Integration von Menschen, die aus dem
Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, anbieten soll. 
Die SVP hingegen versuchte vor allem, dem Stellenzuwachs beim Bund – im Voranschlag
2020 beträgt dieser gemäss Franz Grüter (svp, LU) 267 zusätzliche Stellen – Einhalt zu
gebieten. Dazu wollte Grüter allgemein die Ausgaben für den Personalaufwand im
Voranschlag 2020 sowie in den Finanzplanjahren bei CHF 6 Mrd. plafonieren – zum
ersten Mal überhaupt überstiegen die geplanten Ausgaben für das Personal die Grenze
von CHF 6 Mrd. Mit 134 zu 51 Stimmen lehnte der Rat den Minderheitsantrag Grüter
gegen den Willen der geschlossen stimmenden SVP ab. Zudem wollte eine weitere
Minderheit Grüter den Betrag für die Lohnmassnahmen halbieren; 0.5 Prozent der
Lohnsumme reichten für Lohnverhandlungen, erklärte der Minderheitensprecher. Mit
140 zu 52 Stimmen lehnte der Rat auch diesen Antrag ab. Auch die weiteren
Minderheitsanträge, die vorsahen, die Ausgaben des Büros für Konsumentenfragen auf
dem Stand der Rechnung von 2018 zu plafonieren, auf die Budgeterhöhung der
Parlamentsdienste zur Schaffung von drei neuen Vollzeitstellen sowie auf Erhöhungen
in den Personalbereichen des EDA, des BAG und des BFS zu verzichten, lehnte der
Nationalrat ab. 
Zu reden gaben schliesslich auch die Bereiche Entwicklungszusammenarbeit und
Sicherheit. Während eine Minderheit I Keller (svp, NW) die Ausgaben für multilaterale
Entwicklungszusammenarbeit deutlich kürzen wollte, schlug eine Minderheit II Gysi (sp,
SG) in diesem Bereich eine Erhöhung des Budgets vor, um erneut auf die in der
Botschaft 2017-2020 vereinbarten Ausgaben zu kommen und um im Jahr 2023 eine
APD-Quote von 0.5 Prozent des Bruttonationaleinkommens zu erreichen.
Finanzminister Maurer wehrte sich gegen eine weitere Kürzung in diesem Bereich – die
Schweiz habe hier in den letzten Jahren die grössten Kürzungen vorgenommen, obwohl
sie weiterhin ihren Verpflichtungen nachkommen müsse, erklärte er.
Kommissionssprecher Gmür betonte hingegen, dass es sich bei der APD-Quote weder
um ein finanzpolitisches Steuerungsinstrument, noch um einen Zielwert handle,
sondern um einen Richtwert. Mit 140 zu 51 Stimmen und 106 zu 84 Stimmen (1
Enthaltung) sprach sich die grosse Kammer für den Mittelweg, den Mehrheitsantrag, aus
und beliess die entsprechenden Ausgaben auf ihrer ursprünglichen Höhe. 
Mit 135 zu 54 Stimmen nahm der Nationalrat schliesslich den Bundesbeschluss Ia über
den Voranschlag für das Jahr 2020, der verglichen mit dem bundesrätlichen
Budgetvorschlag Mehrausgaben von CHF 245 Mio. mit sich bringe, wie die beiden
Kommissionssprecher Gmür und Nicolet (svp, VD) erklärten, in der Gesamtabstimmung
an. Abgelehnt wurde er einstimmig von der SVP und von Stefania Prezioso Batou (gps,
GE). Kaum bis gar nicht umstritten waren der Bundesbeschluss Ib über die
Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2020, der Bundesbeschluss II über den
Finanzplan für die Jahre 2021-2023, der Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus
dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2020 sowie der Bundesbeschluss IV über die
Entnahmen aus dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr
2020. 55

Das Differenzbereinigungsverfahren zum Voranschlag 2020 dauerte deutlich kürzer als
in den Vorjahren: In nur zwei Sitzungen bereinigte das Parlament das Budget für das
Jahr 2020. Dies war gemäss Hannes Germann (svp, SH) auch die Absicht der FK-SR, die
möglichst viele Differenzen bereinigt habe, um «mit dem neu zusammengesetzten Rat
[...] nicht, wie sonst üblich, bis in die Einigungskonferenz gehen [zu] müssen». Am 10.
Dezember 2019 beriet der Ständerat die vom Nationalrat geschaffenen 24 Differenzen
und folgte dabei stillschweigend den Anträgen seiner Kommission. Er stimmte der
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Erhöhung des Globalbudgets der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts im
Voranschlagsjahr und den Finanzplanjahren, des Fedpol und des BWL sowie der
Reduktion der Betriebsausgaben der Bundesasylzentren und der Sozialhilfe für
Asylbewerbende und Flüchtlinge diskussionslos zu. Die Erhöhung des Budgets des
Fedpol knüpfte er an eine Verstärkung der Bekämpfung der Pädokriminalität, die zwei
zusätzlichen Kredite für das Bundesamt für Landwirtschaft machte er von der
Bekämpfung der drohenden Unterfinanzierung des Aufbaus des Kompetenzzentrums
Boden sowie als Finanzhilfen für das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL)
fest. Auch im Bereich der Bildung sprachen sich Kommission und Ständerat für den
nationalrätlichen Vorschlag aus, der eine geringere Erhöhung vorsah als ihr eigener
Vorschlag. Die Medien betonten in der Folge jedoch vor allem den Anstieg der
Bildungsausgaben um CHF 101 Mio. gegenüber der Version des Bundesrates. Auch bei
den Sollwerten und Planungsgrössen willigte der Ständerat grösstenteils ein, «wenn
auch da und dort mit etwas Befremden oder Staunen», wie der Kommissionssprecher
betonte. Man wolle deswegen nicht eine Einigungskonferenz riskieren und pflichte hier
«aus verfahrensökonomischer Vernunft» bei, betonte der Kommissionssprecher. 
Damit blieben zwei Differenzen zum Nationalrat übrig: Einerseits bestand die kleine
Kammer auf der Erhöhung der finanziellen Unterstützung von Selbsthilfeprojekten für
das Jahr 2020 und für die Finanzplanjahre, andererseits reduzierte sie die Finanzierung
für die Institutionen der Forschungsförderung um CHF 1.1 Mio., da diese im Konzept des
Nationalrats aufgrund der zwei angenommenen Minderheiten doppelt enthalten seien.
Der Ständerat beharrte zudem auf der Forderung, die Aufstockung des entsprechenden
Budgets um CHF 15 Mio. dem SNF zukommen zu lassen. Als Kompromiss schlug er aber
vor, die vom Nationalrat beschlossene Förderung der Akademien der Wissenschaften
Schweiz in der Höhe von CHF 1.1 Mio. ebenfalls in den Rahmenbedingungen der
Kreditvergabe festzuschreiben. 
Stillschweigend stimmte der Nationalrat der Version des Ständerates in diesen Fragen
zwei Tage später zu und bereinigte damit den Voranschlag 2020. Dieser budgetiert nun
bei Einnahmen von CHF 75.666 Mrd. und Ausgaben von CHF 75.323 Mrd. einen
Überschuss von CHF 344 Mio. anstelle des vom Bundesrat geplanten Überschusses von
CHF 435 Mio. 56

Infrastructure et environnement

Transports et communications

Trafic aérien

Eine Motion Candinas (cvp, GR) vom Juni 2018 verlangte, die strafrechtliche
Zuständigkeit bei Flugunfällen sei an den Bund zu übertragen. Das Luftfahrtgesetz sei
dahingehend anzupassen, dass nicht nur wie bis anhin die an Bord eines Luftfahrzeugs
begangenen strafbaren Handlungen der Bundesstrafgerichtsbarkeit unterstehen,
sondern alle strafbaren Handlungen, die im Zusammenhang mit Flugunfällen oder
schweren Vorfällen stehen. Insbesondere strafbare Handlungen des
Flugsicherungspersonals unterstehen bisher der Zuständigkeit der Kantone. Weil
Verfahren selten seien und den verschiedenen involvierten Behörden die Expertise
fehle, sei die Zusammenführung der Zuständigkeit beim Bund von Vorteil,
argumentierte Martin Candinas. 
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion und der Nationalrat folgte dem
Antrag im September 2018 stillschweigend. 57

MOTION
DATE: 28.09.2018
NIKLAUS BIERI

Im September 2019 nahm die kleine Kammer oppositions- und diskussionslos eine
Motion Candinas (cvp, GR) an, welche die strafrechtliche Zuständigkeit bei
Flugunfällen an den Bund übertragen will. Das Bundesstrafgericht soll zukünftig bei
allen strafbaren Handlungen, die im Zusammenhang mit Flugunfällen oder anderen
schweren Vorfällen im Flugverkehr stehen, zuständig sein. 
Der Bundesrat hatte zwar die Annahme der Motion beantragt aber auch der Nationalrat
hatte dem Anliegen 2018 bereits oppositionslos zugestimmt. 58
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